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Vorwort V

Vorwort

Die völlig neu gestaltete 5. Auflage der „Apothekenpraxis für PTA“ ist zugleich ein Lehr-
buch und ein Lernbuch.

Als Lehrbuch unterstützt es PTA-Auszubildende und unterrichtende Apothekerinnen 
und Apotheker zwei Jahre lang im Schulfach „Apothekenpraxis“, begleitet die zukünftigen 
PTA in ihrer halbjährigen praktischen Ausbildung in den Apotheken und dient dann als 
kompetentes Lernbuch zur Vorbereitung auf den zweiten Prüfungsabschnitt der PTA-
Prüfung.

Die Anforderungen an Wissen und Kompetenzen der PTA sind in den fast zehn Jahren 
seit der letzten Auflage kontinuierlich gestiegen und viele neue Aufgaben sind dazu 
gekommen. Daher wurde dieses Buch völlig neu, praxisbezogen, unter methodischen und 
didaktischen Aspekten sowie einer modernen, frischen Gestaltung bearbeitet und über-
sichtlich gestaltet: Merksätze, zusammengefasstes Hintergrundwissen, Praxisbeispiele, 
Beratungstipps sowie Fragen und Antworten machen die Inhalte übersichtlich.

QR-Codes verlinken bei Interesse zu noch mehr Informationen. Tipp: Testen und nut-
zen Sie doch einmal bei Fragen zu Ausbildung und Prüfung die QR-Codes zum PTA-
Gesetz und zur Ausbildungs- und Prüfungsordnung im Anhang des Buches!

Auch das Team der Autorinnen und Autoren hat sich verändert und verjüngt. Vier 
neue erfahrene Autorinnen konnten gewonnen werden: Annegret Lehmann, Rika Rausch, 
Anke Schichte und Heike Steen. Gleichzeitig danken wir allen ausgeschiedenen Autorin-
nen und Autoren für ihre Arbeit: Dorothea Erfurt, Dr. Kirsten Lennecke, Gudrun Nagl, 
Josef Fischer und Oliver Fritzer.

Die Apotheken befinden sich in schwierigen Zeiten, denkt man nur an zusätzliche, 
neue Aufgaben in der Pandemiebekämpfung, an die Zunahme der Versandapotheken im 
In- und Ausland, das Apothekensterben in Städten und auf dem Land, komplizierte 
Rabattverträge oder an das neue E-Rezept. Dafür brauchen wir kompetente sowie gut und 
modern ausgebildete PTA. Und wie immer gilt: Bitte informieren Sie sich stets über aktu-
elle Veränderungen und Neuerungen!

Unser ganz besonderer Dank gilt dem Lektorat des Deutschen Apotheker Verlags, vor 
allem Frau Nadine Metzger und Frau Luise Keller, die es mit so vielen Ideen und außer-
gewöhnlichem Engagement geschafft haben, dieses Team zusammen zu bringen, um die-
ses gemeinsame Ziel zu erreichen.

Für Team der Autorinnen und Autoren, Rainer Neukirchen,
im Herbst 2021 Autor und Herausgeber
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1   Abgabe von Arzneimitteln und 
 Ausführung ärztlicher  Verordnungen

Rainer Neukirchen

Eine junge Frau bittet in Ihrer Apotheke um die „Pille danach“ und sagt: 

 „Leider habe ich kein Rezept“. Sie bekommt das Medikament nach einer 

persönlichen Beratung und bezahlt bar. „Sie benötigen seit ein paar 

Jahren kein Rezept mehr“, informiert sie die PTA.

Der nächste Patient zeigt ein grünes Rezept, bekommt ein juckreizstil-

lendes Gel und bezahlt den vollen Preis.

Eine ältere Dame mit einem rosa Rezept erhält von der PTA ein Blut-

druckmittel und ein Schlafmittel. Sie leistet eine Zuzahlung von 17,50 €.

Ein Ehepaar löst zwei Privatrezepte mit Grippeimpfstoff ein. Sie bezahlen 

den vollen Betrag für den Impfstoff und nehmen die Rezepte quittiert 

wieder mit.

Ein junger Skater mit bandagiertem Arm zeigt auf seinem Smartphone 

einen QR-Code vor, den die PTA abscannt. Er erhält ein Analgetikum und 

Verbandmaterial.

In diesem Kapitel lernen Sie die wichtigsten Vorschriften beim Umgang 

mit Arzneimitteln in der Apothekenpraxis kennen, beschäftigen sich mit 

den verschiedenen Rezeptarten, bedenklichen Arzneimitteln, der 

Berechnung von Arzneimittelpreisen bei Fertigarzneimitteln und Rezep-

turen, der sachgemäßen Lagerung von Arzneimitteln sowie pharmazeu-

tischen Tätigkeiten und apothekenüblichen Dienstleistungen.



Abgabe von Arzneimitteln und  Ausführung ärztlicher  Verordnungen2

1.1   Pharmazeutische Tätigkeiten und apotheken-
übliche Dienstleistungen

Pharmazeutische Tätigkeiten werden vom pharmazeutischen Personal, also auch PTA und 
PTA-Praktikanten, ausgeführt, das nichtpharmazeutische Personal kann dabei unterstüt-
zend tätig werden. 

Die pharmazeutischen Tätigkeiten betreffen ausschließlich den Umgang mit Arznei-
mitteln.
  PTA und PTA-Praktikanten arbeiten hierbei unter Aufsicht und Kontrolle einer Apothe-

kerin oder eines Apothekers,
  Apothekerassistenten und Pharmazieingenieure arbeiten unter Verantwortung eines 

Apothekers oder einer Apothekerin. Sie dürfen auch Nacht- und Notdienste ableisten,
  Apothekerinnen und Apotheker arbeiten unter eigener Verantwortung.

NOCH MEHR INFOS
Der schnelle Wegweiser – das DAP-Lexikon. Das Lexikon des 
 DeutschenApothekenPortals (DAP) gibt einen Überblick über die 
verschiedenen, apothekenrelevanten Begrifflichkeiten. Von A wie 
ABDA bis Z wie Zuzahlung findet sich dort alles, was einem gerade 
zu Beginn seiner Ausbildung oder Berufsleben noch nicht so 
geläufig ist. Gleichzeitig wird, wenn es zu dem Begriff eine 
Arbeitshilfe vom DAP gibt, auf diese verlinkt.

DEFINITION
Die Apothekenbetriebsordnung definiert in § 1a pharmazeutische Tätigkeiten als:
  die Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln,
  die Prüfung von Ausgangsstoffen oder Arzneimitteln,
  die Abgabe von Arzneimitteln,
  die Information und Beratung über Arzneimittel,
  die Überprüfung von Arzneimitteln sowie die Beobachtung, Sammlung und 

Auswertung von Arzneimittelrisiken und Medikationsfehlern in Krankenhäusern 
oder in den Krankenhäusern gemäß § 14 Abs. 8 Apothekengesetz hinsichtlich 
der Arzneimittelversorgung gleichgestellten Einrichtungen oder in den zu ver-
sorgenden Einrichtungen im Sinne des § 12a des Apothekengesetzes,

  das Medikationsmanagement, mit dem die gesamte Medikation des Patienten, 
einschließlich der Selbstmedikation, wiederholt analysiert wird mit den Zielen, 
die Arzneimitteltherapiesicherheit und die Therapietreue zu verbessern, indem 
arzneimittelbezogene Probleme erkannt und gelöst werden.
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Apothekenübliche Dienstleistungen sind seit 2012 im § 1a der Apothekenbetriebsordnung 
definiert:

Apothekenübliche Dienstleistungen dürfen im Gegensatz zu den pharmazeutischen Tätig-
keiten nicht nur vom pharmazeutischen Personal, sondern auch teilweise von dem in dem 
jeweiligen Bereich qualifizierten nichtpharmazeutischen Personal ausgeübt werden.

Praxisbeispiel

  Fall 1: Ein Diabetes-Patient erhält in unserer Apotheke sein verschriebenes 
Medikament mit einem kurzen Beratungsgespräch über die Einnahme (2 phar-
mazeutische Tätigkeiten). Anschließend lässt er sich über Ernährungsfragen bei 
Diabetes informieren und erhält noch eine Broschüre mit entsprechenden 
Rezepten (2 apothekenübliche Dienstleistungen).

  Fall 2: Eine schwangere Patientin erwirbt bei uns ein nicht apothekenpflichti-
ges Folsäure-Arzneimittel (pharmazeutische Tätigkeit). Nach einer Blutdruck-
messung werden ihr entsprechend der Verschreibung ihrer Frauenärztin Stütz-
strümpfe angepasst (2 apothekenübliche Dienstleistungen).

  Fall 3: Ein junges Mädchen, das die Einnahme der Pille vergessen hat, infor-
miert sich in unserer Apotheke über Alternativen und erhält eine Broschüre 
über Verhütungsmöglichkeiten (2 apothekenübliche Dienstleistungen). Sie 
erwirbt noch Kondome und gelatinefreie Gummibärchen (2 nicht pharmazeuti-
sche Tätigkeiten).

MERKE
Das Medikationsmanagement ist eine pharmazeutische Tätigkeit, die nach 
Apothekenbetriebsordnung nur von Apothekerinnen und Apothekern ausge-
führt werden darf. Es dient zur fortlaufenden und dauerhaften Verbesserung 
der Arzneimitteltherapie und der Reduzierung von Arzneimittelrisiken für den 
einzelnen Patienten.

DEFINITION
Apothekenübliche Dienstleistungen sind Dienstleistungen, die der Gesundheit 
von Menschen oder Tieren dienen oder diese fördern; dazu zählen insbesondere:
  die Beratung

  in Gesundheits- und Ernährungsfragen,
  im Bereich Gesundheitserziehung und -aufklärung,
  zu Vorsorgemaßnahmen,
  über Medizinprodukte,

  die Durchführung von einfachen Gesundheitstests,
  das patientenindividuelle Anpassen von Medizinprodukten sowie
  die Vermittlung von gesundheitsbezogenen Informationen.
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1.2   Abgabe von Arzneimitteln

Eine ordnungsgemäße Arzneimittelabgabe auf ärztliches Rezept beschränkt sich nicht 
nur auf das Aushändigen dessen, was der Arzt verordnet hat, sondern stellt die letzte Kon-
trolle der Plausibilität der Verordnung vor der Einnahme durch den Patienten dar.

Eine Beratung oder Information (§ 20 ApBetrO) ist immer vorzunehmen, da dies aus 
Gründen der Arzneimittelsicherheit erforderlich ist. Dabei ist allerdings zu beachten, dass 
bei einer Abgabe auf Rezept die ärztliche Therapie nicht beeinträchtigt wird. Die Beratung 
sollte in vertraulicher Atmosphäre z. B. in der vorgeschriebenen „Beratungsecke“ statt-
finden.

  Die Apothekenbetriebsordnung sieht seit 2012 (§ 20 ApBetrO) eine aktive Beratungs-
pflicht bei der Abgabe von allen Arzneimitteln und apothekenpflichtigen Medizinpro-
dukten vor.
  Bei der Arzneimittelabgabe muss der Informations- und Beratungsbedarf des Patien-

ten aktiv durch Nachfrage festgestellt werden.
  Alle Informationen und Beratungen sind in einer für den Kunden verständlichen Form 

zu führen, bei Bedarf in der Beratungsecke der Apotheke.
  Die aktive Beratungspflicht gilt auch bei der Abgabe verschreibungspflichtiger Arznei-

mittel auf ärztliche Verschreibung (▸▸ Kap. 2.1).
  Zudem ist das pharmazeutische Personal nach Apothekenbetriebsordnung verpflich-

tet, einem erkennbaren Arzneimittelmissbrauch entgegenzuwirken. Dadurch soll dazu 
beigetragen werden, Gefahren vom Anwender abzuwenden (ApBetrO § 17 Abs. 8):
„Das pharmazeutische Personal hat einem erkennbaren Arzneimittelmissbrauch in 
geeigneter Weise entgegenzutreten. Bei begründetem Verdacht auf Missbrauch ist die 
Abgabe zu verweigern.“ (§ 17 Abs. 8 ApBetrO).

MERKE
Der Arzneimittelabgabe kommt besondere Bedeutung zu, wenn es sich um 
eine Selbstmedikation handelt. Der Kontakt bei der Abgabe ist ein möglicher 
Anknüpfungspunkt für ein Gespräch über das Arzneimittel und seine sachge-
mäße Anwendung.
Das pharmazeutische Personal hat bei allen Arzneimitteln immer eine aktive 
Beratungspflicht!

DEFINITION
  Information = kurze knappe Erklärung z. B. zur Einnahme des Arzneimittels.
  Beratung = ausführliches patientenbezogenes Gespräch (Beratungsecke).
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Die Apothekenbetriebsordnung sieht seit 2012 (§ 20 ApBetrO) eine aktive Beratungs-
pflicht bei der Abgabe von Arzneimitteln und apothekenpflichtigen Medizinprodukten 
vor:

Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO) § 20 (Auszug)
(1) Der Apothekenleiter muss im Rahmen des Qualitätsmanagementsystems sicher-
stellen, dass Patienten und andere Kunden sowie die zur Ausübung der Heilkunde, 
Zahnheilkunde oder Tierheilkunde berechtigten Personen hinreichend über Arznei-
mittel und apothekenpflichtige Medizinprodukte informiert und beraten werden. Die 
Verpflichtung zur Information und Beratung über Arzneimittel muss durch Apotheker 
der Apotheke ausgeübt werden, sie kann durch andere Angehörige des pharmazeuti-
schen Personals der Apotheke übernommen werden, wenn der Apothekenleiter dies 
zuvor schriftlich oder elektronisch festgelegt hat. Dabei hat er auch zu definieren, in 
welchen Fällen ein Apotheker der Apotheke grundsätzlich hinzuzuziehen ist.
(1a) Durch die Information und Beratung der Patienten und anderen Kunden darf die 
Therapie der zur Ausübung der Heilkunde, Zahnheilkunde oder Tierheilkunde 
berechtigten Personen nicht beeinträchtigt werden. Soweit Arzneimittel ohne Ver-
schreibung abgegeben werden, hat der Apotheker dem Patienten und anderen Kunden 
die zur sachgerechten Anwendung erforderlichen Informationen zu geben.
(2) Bei der Information und Beratung über Arzneimittel müssen insbesondere Aspekte 
der Arzneimittelsicherheit berücksichtigt werden. Die Beratung muss die notwendigen 
Informationen über die sachgerechte Anwendung des Arzneimittels umfassen, soweit 
erforderlich, auch über eventuelle Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen, die sich 
aus den Angaben auf der Verschreibung sowie den Angaben des Patienten oder Kun-
den ergeben, und über die sachgerechte Aufbewahrung oder Entsorgung des Arznei-
mittels. Bei der Abgabe von Arzneimitteln an einen Patienten oder anderen Kunden ist 
durch Nachfrage auch festzustellen, inwieweit dieser gegebenenfalls weiteren Informa-
tions- und Beratungsbedarf hat und eine entsprechende Beratung anzubieten. Im Falle 
der Selbstmedikation ist auch festzustellen, ob das gewünschte Arzneimittel zur 
Anwendung bei der vorgesehenen Person geeignet erscheint oder in welchen Fällen 
anzuraten ist, gegebenenfalls einen Arzt aufzusuchen. Die Sätze 1 bis 4 sind auf apothe-
kenpflichtige Medizinprodukte entsprechend anzuwenden.

MERKE
Selbstbedienung (Freiwahl, ▸▸ Kap. 1.6.1) ist nur bei nicht apothekenpflichti-
gen Arzneimitteln und apothekenüblichen Waren erlaubt.
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1.3   Ausführung ärztlicher Verschreibungen

1.3.1   Kontrahierungszwang
Die Apotheke ist verpflichtet, jede vorgelegte Verschreibung eines Arztes (oder auch Heil-
praktikers) zu beliefern. Die Ausführung darf nicht aus Gründen der Rentabilität, Auf-
wendigkeit o. ä. verweigert werden und muss „in einer der Verschreibung angemessenen 
Zeit“ ausgeführt werden (§ 17, Abs. 4 ApBetrO).

1.3.2   Substitutionsverbot
Die Apotheke ist an die ärztlichen Verschreibungen gebunden, d. h. es dürfen ohne Ein-
verständnis des Verschreibenden keine anderen Fertigarzneimittel (Ausnahme: mit 
Rabattvertrag (▸▸ Kap. 2.2) oder Bestandteile in Rezepturen abgegeben werden.

Dieses Verbot gilt nicht für die Bestandteile in Rezepturen, die keine arzneiliche Wir-
kung haben. Solche können auch ohne Zustimmung des verordnenden Arztes ausge-
tauscht oder zugesetzt werden. Allerdings ist diese Regelung mit Zurückhaltung in die Tat 
umzusetzen, da es oft nicht möglich ist zu beurteilen, in wieweit ein Hilfsstoff an der arz-
neilichen Wirkung beteiligt ist. Wird dies dennoch einmal als notwendig erachtet, sollte 
mit dem Arzt Rücksprache gehalten werden.

1.3.3   Aut-idem-Regelung
Die sogenannte „Aut-idem-Regelung“ (aut idem = das Gleiche) besagt, dass unter gege-
ben Voraussetzungen vom Arzt verordnete FAM in der Apotheke durch gleichwertige 
preisgünstige Präparate ersetzt werden können bzw. müssen (Aut-idem-Substitution). 
Dazu kommt die Verpflichtung, Hersteller zu bevorzugen, mit denen die gesetzliche 
Krankenkasse einen Rabattvertrag (▸▸ Kap. 2.2) für einen bestimmten Wirkstoff abge-
schlossen hat.

NOCH MEHR INFOS
Wann die Arzneimittelabgabe verweigert werden darf (oder muss). 

MERKE
Salbengrundlagen und Konservierungsstoffe in Rezepturen (▸▸ Kap. 3.2) sind als 
wirksame Bestandteile zu betrachten. Konservierungsstoffe müssen auf dem 
Etikett mit Namen und Konzentration angegeben werden, bei Salbengrund-
lagen genügt die Angabe der Bestandteile ohne Mengen (○○ Abb. 1.9, 
(▸▸ Kap. 1.5.4).
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Dabei gibt es aber einen Unterschied zwischen gesetzlich und privat versicherten 

Patienten:
  Gesetzliche Krankenversicherung: Ist das Aut-idem-Kästchen nicht angekreuzt, muss 

der Apotheker dem Patient in der Regel ein wirkstoffgleiches, aber kostengünstigeres 
Präparat (Generikum) geben.
  Private Krankenversicherung: Ist das „Aut-idem“ nicht angekreuzt bzw. auf einem form-

losen Privatrezept nicht in einer Notiz vom Arzt ausgeschlossen worden, so darf der 
Apotheker dem Versicherten nur dann ein wirkstoffgleiches, kostengünstigeres Präpa-
rat geben, wenn dieser damit einverstanden ist. Wenn er das nicht ist, muss ihm der 
Apotheker das verordnete Medikament, das auf dem Rezept steht, aushändigen.

Das von der Apotheke ausgewählte Arzneimittel muss folgende Voraussetzungen erfüllen:
  Wirkstoff, Wirkstärke und Packungsgröße müssen mit dem verordneten Präparat iden-

tisch sein.
  Die Darreichungsform muss mit dem verordneten Präparat identisch oder austauschbar 

sein.
  Es muss für denselben Indikationsbereich zugelassen sein.

Eine Ausnahme ist jedoch der Austausch zwischen dem Originalarzneimittel und dem 
entsprechenden Importarzneimittel.

GUT ZU WISSEN
Seit 2020 können Apotheker auch bei privat Krankenversicherten, bei Beihilfe-
empfängern sowie Selbstzahlern vom Arzt verschriebene Arzneimittel durch wirk-
stoffgleiche Präparate ersetzen, die preisgünstiger als das Original sind. Diese neue 
Regelung bei den Privaten Krankenversicherungen (PKV) setzt allerdings zusätzlich 
das Einverständnis der Versicherten voraus.

MERKE
Hat der Arzt auf dem Rezept dagegen das Feld „aut idem“ angekreuzt, bedeu-
tet dies ein Substitutionsverbot und er hat durch das Setzen des Aut-idem-
Kreuzes einen Austausch des verordneten Arzneimittels ausgeschlossen. Auch 
gegen ein rabattiertes Arzneimittel darf nicht substituiert werden.

MERKE
Ist ein Original oder ein Importarzneimittel mit Aut-idem-Kreuz verordnet, ist 
der Austausch innerhalb der Gruppe von importierten Arzneimitteln und ihrem 
Bezugsarzneimittel sowie der entsprechenden importierten Arzneimittel 
untereinander möglich. Original und Importarzneimittel gelten als identisch.
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Die Apotheke ist nach § 129 Abs. 1 SGB V rechtlich zur Abgabe von preisgünstigen Arz-
neimitteln (z. B. Rabattarzneimittel ▸▸ Kap. 2.2 oder preisgünstige Importe ▸▸ Kap. 2.3) ver-
pflichtet:

Sozialgesetzbuch 5. Buch (SGB V) § 129 Abs. 1 (Auszug)
(1) Die Apotheken sind bei der Abgabe verordneter Arzneimittel an Versicherte nach 
Maßgabe des Rahmenvertrages nach Abs. 2 verpflichtet zur
1. Abgabe eines preisgünstigen Arzneimittels in den Fällen, in denen der verord-

nende Arzt
a) ein Arzneimittel nur unter seiner Wirkstoffbezeichnung verordnet oder
b) die Ersetzung des Arzneimittels durch ein wirkstoffgleiches Arzneimittel nicht 

ausgeschlossen hat.

1.3.4   Arzneimittelabgabe im Nacht- und Notdienst
Den Apotheken obliegt die im öffentlichen Interesse gebotene Sicherstellung einer ord-
nungsgemäßen Arzneimittelversorgung der Bevölkerung, natürlich auch nachts und an 
den Wochenenden (○○ Abb. 1.1).

Von der Pflicht zur ständigen Dienstbereitschaft befreit die jeweilige Landesapotheker-
kammer einen Teil der Apotheken, wenn eine andere Apotheke die Nacht- und Notdienst-
versorgung sicherstellt. Die LAK jedes Bundeslandes legt auf Landesebene in ihren 
Dienstbereitschaftsrichtlinien Kriterien für die Dienstbereitschaft fest, etwa die Eintei-
lung von Notdienstkreisen oder die Anzahl dienstbereiter Apotheken in Städten.

  ○○ Abb. 1.1  Die Apotheke – seit Jahrhunderten traditionell und doch modern und top bei 
allen Aufgaben.
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Nach dem Ladenschlussgesetz kann jede Apotheke außer am Sonntag rund um die Uhr 

geöffnet haben. Aber nur die zum Notdienst eingeteilten Apotheken dürfen werktags von 
20 Uhr bis 6 Uhr und am Sonntag vom Patienten die Notdienstgebühr verlangen.

  In Filialverbünden müssen alle Apotheken nach Apothekenbetriebsordnung mit 
einem Nachtdienstzimmer ausgestattet sein. Alle Apotheken des Filialverbunds sind 
an der Teilnahme zum Notdienst verpflichtet.
  Das Nachtdienstzimmer muss sich in der Apotheke oder in erreichbarer Nähe befin-

den.
  In den nicht dienstbereiten Apotheken ist nach Apothekenbetriebsordnung an deut-

lich sichtbarer Stelle ein Hinweis auf die nächste(n) dienstbereite(n) Apotheke(n) 
anzubringen (Notdienstplan).
  Neben Arzneimitteln dürfen nach Ladenschlussgesetz im Nacht- und Notdienst nur 

Artikel zur Kranken- und Säuglingspflege, Hygieneartikel und Desinfektionsmittel 
abgegeben werden.
  PTA dürfen nicht alleine im Nacht- und Notdienst eingesetzt werden, da sie unter Auf-

sicht von Apothekerinnen und Apothekern arbeiten.

1.3.5   Arzneimittelabgabe durch Boten der Apotheke
Bis 2019 war die Auslieferung von Arzneimitteln an Patienten auf den Einzelfall 
beschränkt, heute ist der Botendienst nach § 17 Abs. 2 der Apothekenbetriebsordnung ein 
Regelangebot der Apotheken.

MERKE
Apotheken können 2,50 € inkl. MwSt. pro Inanspruchnahme des Notdiensts 
werktags von 20 Uhr bis 6 Uhr und am Sonntag berechnen. Die gesetzliche 
Krankenkasse übernimmt diese Gebühr für den Versicherten, wenn der Arzt bei 
Rezeptausstellung das Feld „noctu“ (lat. nachts) angekreuzt hat. Ansonsten 
bezahlt der Patient die Noctu-Gebühr.

GUT ZU WISSEN
Seit 2013 wird die Sicherstellung des Notdiensts durch die Apotheken finanziell 
gefördert. Finanziert wird der pauschale Zuschuss pro Notdienst über einen Fest-
zuschlag pro Packung bei rezeptpflichtigen Medikamenten in Höhe von derzeit 
21 Cent (▸▸ Kap. 1.5.3). 
Der Nacht- und Notdienstfonds des Deutschen Apotheker Verbandes (DAV) verwal-
tet die Mittel unter Aufsicht des Bundesgesundheitsministeriums. Die Landesapo-
thekerkammern melden dorthin alle geleisteten Notdienste zwischen 20 Uhr und 
6 Uhr sowie am Sonntag.
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Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO) § 17 Abs. 2 (Auszug)
Bei der Zustellung durch Boten der Apotheke sind die Arzneimittel für jeden Empfänger 
getrennt zu verpacken und jeweils mit dessen Namen und Anschrift zu versehen.
Bei einer Zustellung von Arzneimitteln durch Boten der Apotheke hat der Apotheken-
leiter sicherzustellen, dass die Arzneimittel dem Empfänger in zuverlässiger Weise 
geliefert werden. Die Zustellung muss durch pharmazeutisches Personal der Apotheke 
erfolgen, wenn vor der Auslieferung
1. bei Arzneimitteln, die der Verschreibungspflicht nach § 48 des Arzneimittelgeset-

zes unterliegen, die Verschreibung nicht in der Apotheke vorgelegen hat oder
2. keine Beratung zu den Arzneimitteln stattgefunden hat.
Hat die Verschreibung vor der Auslieferung nicht in der Apotheke vorgelegen, so muss 
diese spätestens bei der Aushändigung der Arzneimittel übergeben werden. Hat vor 
der Auslieferung keine Beratung stattgefunden, so muss diese in unmittelbarem 
Zusammenhang mit der Aushändigung des Arzneimittels erfolgen. Die Beratung kann 
auch im Wege der Telekommunikation durch die Apotheke erfolgen.

Der Botendienst ist nicht mehr auf den Einzelfall beschränkt. Wenn der Kunde es wünscht, 
darf die Apotheke Arzneimittel per Boten an die Patienten liefern.
  Für den Botendienst ist keine Versandhandelserlaubnis nötig (▸▸ Kap. 1.3.6).
  Im Gegensatz zum Versandhandel erfolgt beim Botendienst die Auslieferung durch 

Boten der Apotheke, die den Weisungen des Apothekenleiters unterliegen.
  Die Arzneimittel sind für jeden Empfänger getrennt zu verpacken und mit Namen und 

Anschrift zu versehen.

Im Botendienst muss, mit Ausnahmen, pharmazeutisches Personal eingesetzt werden, um 
die Beratung bei der Auslieferung zu gewährleisten.
  Die Zustellung aller Arzneimittel (Rx und OTC) muss durch pharmazeutisches Perso-

nal erfolgen, wenn vor der Auslieferung keine Beratung stattgefunden hat.
  Pharmazeutisches Personal muss auch eingesetzt werden, wenn bei verschreibungs-

pflichtigen Arzneimitteln das Rezept bisher noch nicht in der Apotheke vorliegt und 
erst bei der Auslieferung der Arzneimittel beim Patienten mitgenommen werden kann.
  Wenn die Beratung schon vorher in der Apotheke stattgefunden hat, kann auch nicht-

pharmazeutisches Personal für den Botendienst eingesetzt werden.
  Die Beratung kann auch telefonisch stattfinden. In diesem Fall ist ebenfalls kein phar-

mazeutisches Personal für die Auslieferung notwendig.

Die Apothekenbetriebsordnung stellt zusätzlich Temperaturanforderungen (z. B. Küh-
lung) bei der Lieferung von Arzneimitteln sowohl im Versandhandel als auch im Boten-
dienst. Diese Anforderungen müssen von der Apotheke bis zur Abgabe an den Empfänger 
eingehalten werden.

MERKE
Durch die neuen E-Rezepte (▸▸ Kap. 1.4.10) werden zukünftig mehr Verordnun-
gen in den Apotheken ankommen, ohne dass der Patient persönlich dort 
erscheint.
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1.3.6   Versandhandel mit Arzneimitteln
Der Arzneimittelversandhandel in Deutschland ist im Jahr 2004 mit der Novellierung des 
Arzneimittelgesetzes (AMG) und des Apothekengesetzes (ApoG) auf eine rechtliche 
Grundlage gestellt worden, die es allen Apotheken ermöglicht, apothekenpflichtige (OTC) 
und verschreibungspflichtige Medikamente (Rx) bundesweit im Versandhandel abzuge-
ben (○○ Abb. 1.2).

GUT ZU WISSEN
Apotheken können aktuell bei der Abgabe von Arzneimitteln im Wege des Boten-
diensts je Lieferort und Tag 2,50 € zzgl. MwSt. abrechnen (2,98 Euro). Dazu wird 
das Rezept wie folgt bedruckt:
  im PZN-Feld: Sonder-PZN 06461110,
  im Feld „Faktor“: 1,
  im Feld „Taxe“: 298.

Diese Kennzeichnung ist auch bei Privatrezepten zu nutzen.

GUT ZU WISSEN
Von den etwa 19 000 deutschen Apotheken haben circa 3000 Apotheken eine Ver-
sandhandelserlaubnis bei ihrer zuständigen Behörde beantragt und genehmigt 
bekommen. Allerdings betreiben davon nur etwa 150 Apotheken (5 %) Versand-
handel (Stand 2020).

  ○○ Abb. 1.2  Nicht alle Fragen zu Arzneimitteln kann das Internet lösen.
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Die Erlaubnis zum Arzneimittelversand kann jeder Apothekenbetreiber einer öffentli-
chen Apotheke beantragen, allerdings ist Versandhandel nur zusätzlich zum öffentlichen 
Betrieb möglich. Besondere Räume für den Versandhandel können sich auch außerhalb 
der Apotheke in erreichbarer Nähe befinden.

Aus Sicherheitsgründen muss dem Versender das in Deutschland vom Arzt ausge-
stellte Rezept im Original vorliegen, bevor er ein verschreibungspflichtiges Präparat ver-
schickt.

Die Apothekenbetriebsordnung stellt in § 17 Abs. 2a neun Forderungen auf, die der 
Apothekenleiter sicherzustellen hat.

Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO) § 17 Abs. 2a
Bei dem nach § 11a des Apothekengesetzes erlaubten Versand hat der Apothekenleiter 
sicherzustellen, dass
1. das Arzneimittel so verpackt, transportiert und ausgeliefert wird, dass seine Quali-

tät und Wirksamkeit erhalten bleibt; insbesondere müssen die für das Arzneimittel 
geltenden Temperaturanforderungen während des Transports bis zur Abgabe an 
den Empfänger eingehalten werden; die Einhaltung muss bei besonders tempera-
turempfindlichen Arzneimitteln, soweit erforderlich, durch mitgeführte Tempera-
turkontrollen valide nachgewiesen werden,

2. das Arzneimittel entsprechend den Angaben des Auftraggebers ausgeliefert und 
gegebenenfalls die Auslieferung schriftlich bestätigt wird; der Apotheker kann in 
begründeten Fällen entgegen der Angabe des Auftraggebers, insbesondere wegen 
der Eigenart des Arzneimittels, verfügen, dass das Arzneimittel nur gegen schrift-
liche Empfangsbestätigung ausgeliefert wird,

3. der Besteller in geeigneter Weise davon unterrichtet wird, wenn erkennbar ist, dass 
die Versendung des bestellten Arzneimittels nicht innerhalb der in § 11a Nr. 3 
Buchstabe a des Apothekengesetzes genannten Frist erfolgen kann,

4. alle bestellten Arzneimittel, soweit sie im Geltungsbereich des Arzneimittelgeset-
zes in den Verkehr gebracht werden dürfen und verfügbar sind, geliefert werden,

5. für den Fall von bekannt gewordenen Risiken bei Arzneimitteln dem Kunden 
Möglichkeiten zur Meldung solcher Risiken zur Verfügung stehen, der Kunde 
über ihn betreffende Risiken informiert wird und zur Abwehr von Risiken bei 
Arzneimitteln innerbetriebliche Abwehrmaßnahmen durchgeführt werden,

6. die behandelte Person darauf hingewiesen wird, dass sie mit der behandelnden 
Ärztin oder dem behandelnden Arzt Kontakt aufnehmen soll, sofern Probleme bei 
der Anwendung des Arzneimittels auftreten,

7. die behandelte Person darauf hingewiesen wird, dass sie als Voraussetzung für die 
Arzneimittelbelieferung mit ihrer Bestellung eine Telefonnummer anzugeben hat, 
unter der sie durch pharmazeutisches Personal der Apotheke mit Erlaubnis zum 
Versand apothekenpflichtiger Arzneimittel gemäß § 11a des Apothekengesetzes 
auch mittels Einrichtungen der Telekommunikation ohne zusätzliche Gebühren 
beraten wird; die Möglichkeiten und Zeiten der Beratung sind ihnen mitzuteilen,

8. eine kostenfreie Zweitzustellung veranlasst wird und
9. ein System zur Sendungsverfolgung unterhalten wird.
Die Versendung darf nicht erfolgen, wenn zur sicheren Anwendung des Arzneimittels 
ein Informations- oder Beratungsbedarf besteht, der auf einem anderen Wege als einer 
persönlichen Information oder Beratung durch einen Apotheker nicht erfolgen kann.
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1
  Der Versand von Tierarzneimitteln (▸▸ Kap. 2.4) für lebensmittelliefernde Tiere ist ver-

boten. Dies soll verhindern, dass Arzneimittel unkontrolliert Tieren, die der Lebens-
mittelerzeugung dienen, verabreicht werden.
  Arzneimittel mit den Wirkstoffen Thalidomid, Lenalidomid und Pomalidomid dürfen 

nicht über den Versandhandel in den Verkehr gebracht werden.
  Die „Pille danach“ mit den Wirkstoffen Levonorgestrel oder Ulipristalacetat ist seit 

2015 nicht mehr verschreibungspflichtig. Für Arzneimittel mit diesen Wirkstoffen zur 
Notfallkontrazeption darf keine Laienwerbung gemacht werden und der Bezugsweg 
über den Versandhandel ist nach § 17 Abs. 2b ApBetrO nicht zulässig.
  Der Versand verschreibungspflichtiger Arzneimittel nach Deutschland ist derzeit nur 

aus 3 europäischen Ländern gestattet, denen vergleichbare Sicherheitsstandards 
bescheinigt werden: Niederlande, Schweden und Island.
  In mindestens 17 von 27 Staaten der Europäischen Union (EU) ist der Versandhandel 

mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln derzeit generell verboten. Nur in Deutschland, 
Dänemark, Estland, Finnland, Malta, den Niederlanden und Schweden ist er erlaubt.

1.3.7   Ausführung ärztlicher Rezepturen
Auch beim Anfertigen einer Rezeptur (▸▸ Kap. 3.2) ist selbstverständlich auf die Verschrei-
bungspflicht zu achten. Enthält sie eine verschreibungspflichtige Substanz, darf die Anfer-
tigung nur auf ärztliche Verordnung erfolgen (Verschreibungspflicht ▸▸ Kap. 2.1).

Apotheken sind zwar dazu verpflichtet, ärztliche Verordnungen zu beliefern; enthält 
eine Verschreibung allerdings einen erkennbaren Irrtum oder ergeben sich sonstige 
Bedenken zur Plausibilität einer Rezeptur, so darf das Arzneimittel erst hergestellt wer-
den, nachdem die Unklarheit beseitigt wurde. Dies kann beispielsweise sein bei:
  Unverträglichkeiten mehrerer verschriebener Fertigarzneimittel,
  Unverträglichkeiten einzelner Bestandteile in Rezepturen,
  Rezepten, bei denen der Verdacht einer Fälschung besteht,
  Verordnungen von als bedenklich eingestuften Inhaltsstoffen (Näheres hierzu 
▸▸ Kap. 1.8),
  Unleserlichkeiten usw.,
  Dosierungsüberschreitungen (Normdosentabelle bzw. pädiatrische Dosistabelle),
  fehlende Gebrauchsanweisung nach § 2 Abs. 7, Ziffer 4a AMVV (▸▸ Kap. 2.1.1 ).

Im Zweifelsfalle empfiehlt sich immer eine Rücksprache mit dem verschreibenden Arzt.

GUT ZU WISSEN
Die Abgabe von Arzneimitteln über Pick-up-Stellen stellt rechtlich eine Form des 
Arzneimittelversandhandels dar. Der Kunde bestellt die Arzneimittel bei der Ver-
sandapotheke und holt diese nach Vorlage eines Abholscheins an der Pick-up-
Stelle ab. Diese Form des Arzneimittelversandhandels wurde von Drogeriemarkt-
ketten durch die Einrichtung von Pick-up-Stellen in ihren Filialen eingeführt.
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1.4   Rezeptarten in der Apothekenpraxis

1.4.1   Abgabe von Arzneimitteln auf ärztliche Verschreibung
Alle Rezepte, die in der Apotheke beliefert werden, müssen prinzipiell nach § 17 Abs. 6 
Apothekenbetriebsordnung von der abgebenden Apothekerin oder Apotheker mit 
Namenszeichen abgezeichnet werden. Dies gilt für alle Rezeptarten und schließt auch die 
Abzeichnung durch Apothekerassistenten und Pharmazieingenieure ein.

Apothekenbetriebsordnung § 17 Abs. 6
Bei der Abgabe der Arzneimittel sind auf der Verschreibung und, falls es sich um eine 
Verschreibung nach § 3a Abs. 1 Satz 1 der Arzneimittelverschreibungsverordnung han-
delt, auf der Durchschrift der Verschreibung, anzugeben oder im Falle der Verschrei-
bung in elektronischer Form der elektronischen Verschreibung hinzuzufügen
1. der Name oder die Firma des Inhabers der Apotheke und deren Anschrift,
2. das Namenszeichen des Apothekers, des Apothekerassistenten, des Pharmaziein-

genieurs oder des Apothekenassistenten, der das Arzneimittel abgegeben, oder des 
Apothekers, der die Abgabe beaufsichtigt hat; im Falle der Verschreibung in elekt-
ronischer Form ist das Namenszeichen durch eine elektronische Signatur zu erset-
zen, wobei der Apothekenleiter die Rückverfolgbarkeit zum jeweiligen Unter-
zeichner und deren Dokumentation sicherzustellen hat,

3. das Datum der Abgabe,
4. der Preis des Arzneimittels,
5. das in § 300 Abs. 3 Nr. 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch genannte bundes-

einheitliche Kennzeichen für das abgegebene Fertigarzneimittel, soweit es zur 
Anwendung bei Menschen bestimmt ist.

Abweichend von Nummer 2 kann der Apothekenleiter nach Maßgabe des § 3 Abs. 5 
die Befugnis zum Abzeichnen von Verschreibungen auf pharmazeutisch-technische 
Assistenten übertragen. Der pharmazeutisch-technische Assistent hat in den Fällen des 
Absatzes 5 Satz 2 und bei Verschreibungen, die nicht in der Apotheke verbleiben, die 
Verschreibung vor, in allen übrigen Fällen unverzüglich nach der Abgabe der Arznei-
mittel einem Apotheker vorzulegen.

Hinweis: Das in Nr. 5 genannte bundeseinheitliche Kennzeichen ist die Pharmazentral-
nummer (PZN) des abgegebenen Arzneimittels.

Die Befugnis zur Abzeichnung von Rezepten kann die Apothekenleitung auch auf phar-
mazeutisch-technische Assistenten übertragen (Abzeichnungsbefugnis, § 17 Abs. 6 ApBe-

GUT ZU WISSEN
Kontrahierungszwang, Substitutionsverbot und das Ausführungsverbot ärztlicher 
Verschreibungen gelten sowohl bei der Abgabe von Fertigarzneimitteln als auch 
bei der Herstellung von Rezepturen (▸▸ Kap. 3.2). Bei der Abgabe von verschrei-
bungspflichtigen Arzneimitteln sind die Rabattverträge der Krankenkassen 
(▸▸ Kap. 2.2) zu beachten.
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1
trO). Sie wird dies nach pflichtgemäßem Ermessen tun, wenn sie sich von deren Fähig-
keiten und Zuverlässigkeit ausreichend überzeugt hat. Ein entsprechender Eintrag in die 
Personalakte und das QM-System der Apotheke ist empfehlenswert.

1.4.2   GKV-Rezept
Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) ist eine tragende Säule des deutschen Sozial-
versicherungssystems und wichtiger Teil des Gesundheitssystems.
  In Deutschland werden rund 73 Millionen Versicherte von einer der gesetzlichen 

Krankenkasse versorgt. Das entspricht rund 90 % der Bevölkerung.
  Die gesetzlichen Krankenkassen sind als Körperschaften des öffentlichen Rechts finan-

ziell und organisatorisch unabhängig. Sie führen die ihnen staatlich zugewiesenen Auf-
gaben eigenverantwortlich durch.
  Die gesetzlichen Krankenkassen haben als Träger der GKV das Recht zur Selbstver-

waltung. Weite Teile der gesundheitlichen Versorgung werden durch die Selbstverwal-
tung über Verträge mit den Leistungserbringern (Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Kran-
kenhäuser) gestaltet.
  Die Anzahl der Krankenkassen hat sich im Laufe der Jahre ständig reduziert. Waren es 

1970 noch 1815 Krankenkassen, hatte sich 1990 die Anzahl bereits auf 1147 reduziert. 
Im Jahr 2000 waren es noch 420. Heute gibt es nur noch 105 gesetzliche Krankenkassen 
(Quelle: GKV-Spitzenverband Stand: 1. Januar 2020).

Erstattungsfähige Arzneimittel werden den Versicherten der gesetzlichen Krankenversi-
cherung vom Arzt auf Kassenrezepten verordnet. Die Apotheke rechnet die Kosten über 
Abrechnungszentren mit den Krankenkassen ab.

Bei der Abgabe der verschriebenen Arzneimittel stellt der § 17 Abs. 6 der Apotheken-
betriebsordnung (▸▸ Kap. 1.4.1) Forderungen, wie mit dem Rezept umzugehen ist.

MERKE
PTA haben jedes Rezept nach erfolgter Abgabe dem Apotheker zur Kontrolle 
vorzulegen. Bei Privatrezepten (▸▸ Kap. 1.4.3) hat dies zwangsläufig vor der 
Abgabe zu erfolgen, da es vom Patienten bezahlt und wieder mitgenommen 
wird. Es ist aber sicher sinnvoll, Rezepte immer vor der Abgabe vorzuzeigen 
und sich an folgende „9-Schritte-Regel“ zu halten:
Annehmen → Lesen → Zusammenstellen → Prüfen → Vorzeigen → Abzeichnen 
→ Beraten → Bezahlen → Abgeben

GUT ZU WISSEN
Zur gesetzlichen Krankenversicherung gehören beispielsweise die Allgemeinen 
Ortskrankenkassen (AOK), die Betriebskrankenkassen (BKK), die Innungskranken-
kassen (IKK), die Techniker-Krankenkasse (TKK), die Barmer Ersatzkasse (BEK) und 
die Deutsche Angestellten-Krankenkasse (DAK).
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Für die Verschreibungen zulasten der GKV muss der Arzt das rosafarbene Muster 16 ver-
wenden (○○ Abb. 1.3).
  Grundsätzlich sind nur verschreibungspflichtige Arzneimittel (Rx) erstattungsfähig, in 

wenigen bestimmten Ausnahmefällen übernehmen die GKV-Kassen auch nicht ver-
schreibungspflichtige Präparate (OTC).
  Es dürfen höchstens 3 Fertigarzneimittel pro Rezept oder maximal eine Rezeptur ver-

schrieben werden.
  Mischrezepte sind unzulässig: Arzneimittel und Hilfsmittel müssen separat verordnet 

werden.

MERKE
Nach § 17 Abs. 6 ApBetrO müssen 5 Eintragungen auf jedem Rezept (○○ Abb. 1.3) 
angebracht werden:
  Aufdruck des Apothekennamens, des Betreibers und der Apothekenadresse,
  Abzeichnung mit Namenszeichen durch die Abgebenden (Apotheker, abzeich-

nungsberechtigte PTA), beim E-Rezept elektronisch,
  Aufdruck des Abgabedatums,
  Aufdruck der Preise,
  Aufdruck der Pharmazentralnummern der abgegebenen Arzneimittel.

Zusätzlich verlangen die GKV-Krankenkassen:
  die IK-Nummer,
  den Betrag der Zuzahlung,
  Sonderkennzeichnungen und Faktoren (▸▸ Kap. 1.5.3, ▸▸ Kap. 2.2).

98/ 76543

Dr. med. Hans Muster
Facharzt für Allgemeinmedizin
Beispielweg 11
11223 Musterhausen

Muster
Elfriede
Testweg 12
12345 Musterstadt

AOK Musterhausen

24.07.40

12345

1234567 1234567890

987654321 897654321 31.05.21

1000 1

Beloc ZOK mite N1

Dj

x

x

+1234567+

5

30 8 7 9 4 2 9 1 20,05

2 0 , 0 50 0

3 1 0 5 2 1 Muster-Apotheke, Testort

  ○○ Abb. 1.3  Das Kassenrezept (Beispiel)



Rezeptarten in der Apothekenpraxis 17

1
  Der Arzt muss die äußere Feldumrandung einhalten; er darf nur die Vorderseite des 

Rezeptformulars verwenden.
  Das Rezept darf nur in schwarzer oder blauer Farbe ausgestellt werden.
  Handschriftliche Änderungen bedürfen der zusätzlichen Unterschrift des Arztes mit 

Datumsangabe.

Für verschreibungspflichtige Medikamente zulasten der GKV stellt der Arzt ein rosa 
Rezept aus und der Patient erhält die Arzneimittel mit Beratung in der Apotheke seiner 
Wahl. Die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt die Kosten dafür, der Versicherte 
trägt einen Teil davon nach § 61 Sozialgesetzbuch 5. Buch (SGB V) als gesetzliche Zuzah-
lung (Selbstbeteiligung) mit (□□ Tab. 1.1).

  Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind von allen gesetzlichen Arzneimittel-
Zuzahlungen befreit.
  Nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel (OTC) werden nicht von der GKV erstat-

tet und dürfen nicht auf dem rosa Rezept verordnet werden. Ausgenommen sind 
jedoch Kinder unter 12 Jahren sowie Jugendliche mit Entwicklungsstörungen bis zum 
18. Lebensjahr, denen nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel ärztlich verordnet 
werden.
  Auch bei schweren Erkrankungen bezahlt die Krankenkasse unter Umständen die 

Kosten für rezeptfreie Arzneimittel – zum Beispiel wenn diese zur Standardtherapie 
bei der Behandlung von Krebs oder den Folgen eines Herzinfarkts zählen. Welche Arz-
neimittel dazugehören, legt der Gemeinsame Bundesausschuss aus Ärzten, Zahnärz-
ten, Krankenhäusern und gesetzlichen Krankenkassen (G-BA) in Richtlinien fest.
  Arzneimittel, die überwiegend zur Verbesserung der privaten Lebensqualität ange-

wendet werden (z. B. erektile Dysfunktion, Raucherentwöhnung, Appetitzügelung 
oder Haarwuchsverbesserung), werden nach § 34 Abs. 1 SGB V nicht erstattet.

MERKE
Gesetzlich versicherte Patienten zahlen für jedes verschreibungspflichtige Arz-
neimittel pro Packung 10 % des Verkaufspreises dazu, höchstens aber 10 € und 
mindestens 5 Euro. Die Zuzahlung beträgt jedoch nie mehr als die tatsächli-
chen Kosten des Mittels.

  □□ Tab. 1.1  Arzneimittelzuzahlungen für gesetzlich Versicherte (Beispiele)

Auf einen Blick

Preis des Arzneimittels: 10,85 € Zuzahlung des Patienten: 5 €

Preis des Arzneimittels: 75,50 € Zuzahlung des Patienten: 7,55 €

Preis des Arzneimittels: 225,00 € Zuzahlung des Patienten: 10 €

Preis des Arzneimittels: 4,25 € Zuzahlung des Patienten: 4,25 €

Diese Regeln nach § 61 SGB V gelten grundsätzlich auch für Internetapotheken.
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  Hormonelle Verhütungsmittel wie die „Pille“, Hormonspirale, Vaginalring oder Ver-
hütungspflaster müssen in der Regel selbst bezahlt werden (Ausnahme: Zur Behand-
lung von schweren Hautkrankheiten übernimmt die GKV die Kosten der Pille).

Hinweis: Näheres zur Abgabe von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln und Anfor-
derungen an ein korrekt ausgestelltes Rezept finden Sie im Kapitel „Verschreibungspflich-
tige Arzneimittel“ (▸▸ Kap. 2.1).

1.4.3   Privatrezept
Wer nicht über eine gesetzliche Krankenversicherung versichert ist, erhält die Verordnung 
der Arzneimittel auf einem Privatrezept. Hierbei muss der Patient die Kosten für die Medi-
kamente in der Apotheke selbst begleichen und bei seiner privaten Krankenversicherung 
zur Abrechnung einreichen.

Auch Kassenpatienten können ein Privatrezept erhalten, wenn die Verordnung keine 
Kassenleistung ist.

Wie beim Kassenrezept gilt auch beim Privatrezept:
  Es dürfen darauf maximal 3 Medikamente verordnet werden.
  Das Rezept kann bis zu 3 Monate nach Ausstellungsdatum in der Apotheke eingelöst 

werden, die Erstattung durch die gesetzlichen Krankenkassen endet nach 28 Tagen.

1.4.4   Grünes Rezept
Neben den Kassenrezepten und Privatrezepten gibt es noch die grünen Rezepte, die eine 
Empfehlung des Arztes für ein Arzneimittel darstellen, welche nicht verschreibungspflich-
tig sind und nicht auf dem rosa Kassenrezept verordnet werden können.

Seit dem 1. Januar 2004 müssen Patienten nahezu alle rezeptfreien Arzneimittel selbst 
bezahlen. Aus diesem Grund wurde von Ärzte- und Pharmaverbänden das grüne Rezept 

GUT ZU WISSEN
Bei jungen Frauen bis zur Vollendung des 22. Lebensjahres erstatten die GKV-Kas-
sen nach § 24a SGB V die Kosten für alle Rx-Verhütungsmittel.
Ab Vollendung des 18. Lebensjahres fällt die gesetzliche Zuzahlung an.
Privat versicherte Frauen müssen diese Kosten in jedem Alter selbst tragen.

MERKE
Ein Privatrezept erfordert keine besondere Form. Es muss aber alle Angaben 
enthalten, die das Kassenrezept aufweisen muss (Arzneimittelverschreibungs-
verordnung § 2 Abs. 1, ▸▸ Kap. 2.1.1). Zum Teil werden grüne oder blaue Vordru-
cke verwendet, die im Aufbau dem Muster 16 des GKV-Rezepts ähneln. In Not-
fällen kann der Arzt auch ein rosa Kassenrezept-Formular in der obersten Zeile 
als Privatrezept kennzeichnen.
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entwickelt. Darauf kann der Arzt alle Arzneimittel verordnen, die der Patient selbst bezah-
len muss und die ihm für seine Gesundheit zusätzlich wichtig sind, z. B. abschwellende 
Nasentropfen, rezeptfreie Schmerzmittel oder entzündungslindernde Gele. Hierbei erhält 
der Arzt eine zusätzliche Kontrolle über Arzneimittel, die der Patient anwendet.

Im Gegensatz zu den anderen Rezeptformularen ist das grüne Rezept meist unbegrenzt 
gültig. Daher wird es auch oft nur als Einkaufszettel betrachtet.

GUT ZU WISSEN
Einige gesetzliche Krankenkassen erstatten unter bestimmten Voraussetzungen die 
Kosten für ein rezeptfreies Arzneimittel, insbesondere, wenn das rezeptfreie Medi-
kament zum Therapiestandard zählt. Diese Möglichkeit sollte der Patient zuvor mit 
seiner Krankenkasse klären.

GUT ZU WISSEN
In der Apotheke sollte ein grünes Rezept (○○ Abb. 1.4) als Nachweis des Kaufs wie 
ein normales Rezept bedruckt werden, da viele Patienten solche Rezepte bei der 
Steuererklärung als außergewöhnliche Belastung anführen. Hier belegt das quit-
tierte grüne Rezept, zusammen mit dem Kassenbon, dass der Arzt das so ver-
schriebene Arzneimittel im Rahmen einer sinnvollen medizinischen Therapie für 
erforderlich hält.

+3370412+
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0 1 9 9 7 0 2 4

31.05.2021
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3826
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PZN: 01997024

31.05.21

1

Dr. med. Andreas Platter
Facharzt für Dermatologie

Glatzenweg 3
69220 Telogingen
Tel.: 06221-888-0
Fax: 06221-888-1

  ○○ Abb. 1.4  Das grüne Rezept (Beispiel)
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1.4.5   Entlassrezept
Im Herbst 2017 wurde im Rahmen des Entlassmanagements das Entlassrezept (○○ Abb. 1.5) 
in das Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V) übernommen. Es ist erkenntlich an der 
additiven Kennzeichnung „Entlassmanagement“ in einem roten Querbalken und der Zif-
fer „4“ als letzte Ziffer im Statusfeld.

Krankenhäuser und Rehabilitationseinrichtungen sind nach § 39 Abs. 1a SGB V ver-
pflichtet, für Patienten und Rehabilitanden nach stationärer Behandlung ein Entlassma-
nagement zu organisieren.

Für die kurzfristige Übergangszeit von der stationären in die ambulante Versorgung 
sollen alle Informationen für den Patienten strukturiert weitergegeben sowie Leistungen 
veranlasst werden, die für die Versorgung nach der Klinikbehandlung erforderlich sind. 
Darunter fällt auch die kurzfristige Versorgung mit Arzneimitteln.

  Verordnungen über Arzneimittel müssen innerhalb von 3 Kalendertagen eingelöst 
werden, das Ausstellungsdatum wird dabei mitgezählt.
  Die Patienten können das Entlassrezept in jeder öffentlichen Apotheke einlösen.

GUT ZU WISSEN
Grundsätzlich darf ein Entlassrezept nur von Klinikärzten mit abgeschlossener 
Facharztausbildung am Entlasstag ausgestellt werden. Bei diesen Verordnungen 
müssen immer die persönliche Arztnummer sowie die Betriebsstättennummer 
(BSNR) der Klinik auf dem Formular angegeben werden, damit nachvollziehbar ist, 
welcher Arzt das Entlassrezept ausgestellt hat.

DAK-Gesundheit

Entlass
Erika
Entlassungsstraße 7
D 12345 Musterstadt

100167999

753456789 444444400 31.05.21

Amlodipin 5 mg Tabletten N1
Dj

G456123789 1 4

15.05.61

+5830611+

Entlassklinikum Musterstadt
Dr. med Anton Mustermann
Facharzt für Kardiologie
Musterweg 13
12345 Musterstadt
Tel. 12345-678910

0 5 8 8 1 9 8 5 1 11,58

5 0 0 1 1 5 8

3 1 2 10 5

x

  ○○ Abb. 1.5  Das Entlassrezept (Beispiel)
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  Für BtM- und T-Rezepte ist im Rahmen des Entlassmanagements die Gültigkeit auf 

ebenfalls 3 Werktage begrenzt; diese beiden Rezeptarten sind nur an der letzten Ziffer 
„4“ im Statusfeld als Entlassrezepte zu erkennen.
  Es darf nur die kleinste Packung (N1) eines Arzneimittels verschrieben und abgegeben 

werden.
  Andere Produkte wie Verbandstoffe oder erstattungsfähige Medizinprodukte dürfen 

für den Bedarf von bis zu 7 Tagen von der Klinik auf dem Entlassrezept verschrieben 
werden.

1.4.6   T-Rezept
Bestimmte Arzneimittel mit hoher fruchtschädigender Wirkung (Praxisbeispiel ▸▸ Kap. 1.8) 
müssen nach § 3a der Arzneimittelverschreibungsverordnung (AMVV) auf einem amtlichen 
Sonderformular, dem sogenannten T-Rezept, verordnet werden. Betroffen sind Arzneimittel 
mit den teratogenen Wirkstoffen Thalidomid, Lenalidomid oder Pomalidomid.

Das T-Rezeptformular (○○ Abb. 1.6) ist zweiteilig (Original und Durchschrift) und wird 
durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) ausschließlich 
an Ärzte mit ausreichender Sachkenntnis abgegeben, die zudem versichern, alle vorge-
schriebenen Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten.

  Das T-Rezept ist maximal 6 Tage nach Ausstellungsdatum durch den Arzt (also insge-
samt 7 Tage) gültig.
  Der Arzt muss auf dem Rezept durch Ankreuzen angeben, ob die Verordnung inner-

halb der zugelassenen Anwendungsgebiete oder als Off-Label-Use erfolgt. Er muss 
zudem bei Frauen im gebärfähigen Alter eine Schwangerschaft ausgeschlossen haben 
(Schwangerschaftstest).
  Zusätzlich muss der Arzt durch Ankreuzen das Einhalten von Sicherheitsmaßnahmen 

und die ausführliche Information des Patienten bestätigen.
  Das Formular trägt eine fortlaufende T-Rezeptnummer und Apotheken müssen die 

Durchschriften wöchentlich an das T-Register beim BfArM übermitteln.
  Das Inverkehrbringen auf dem Wege des Versandhandels ist nicht zulässig.
  Zusätzliche Arzneimittel dürfen auf dem T-Rezept nicht verordnet werden.
  „Bei der Abgabe eines Betäubungsmittels, dessen Verbleib nach § 1 Abs. 3 der Betäu-

bungsmittel-Verschreibungsverordnung nachzuweisen ist, sowie bei der Abgabe von 
Arzneimitteln nach § 3a der Arzneimittelverschreibungsverordnung können die Apo-
theken einen zusätzlichen Betrag von 4,26 € einschließlich Umsatzsteuer berechnen.“ 
Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV) § 7 (▸▸ Kap. 1.5.2, Kap. 1.5.3).

MERKE
Bei Erwerb und Abgabe von Arzneimitteln mit den Wirkstoffen Thalidomid, 
Lenalidomid oder Pomalidomid sind die Apotheken nach § 17 (6b) der Apothe-
kenbetriebsordnung (ApBetrO) verpflichtet, wichtige Angaben zu Arzneimittel, 
Chargenbezeichnung, Lieferant, verschreibendem Arzt und zum Patienten zu 
dokumentieren.
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1.4.7   Isotretinoin-Rezept
Verschreibung und Abgabe der Wirkstoffe Isotretinoin, Alitretinoin und Acitretin sind seit 
2019 im § 3b der Arzneimittelverschreibungsverordnung neu geregelt und erfordern beson-
dere Vorsichtsmaßnahmen bei der Verschreibung und der Abgabe (Isotretinoin-Rezept).

  Die Höchstmenge der Verschreibungen mit diesen 3 Wirkstoffen darf für Frauen im 
gebärfähigen Alter den Bedarf für 30 Tage nicht überschreiten.
  Das Alter der Patientin sollte bei der Abgabe kontrolliert werden, für Kinder unter 12 

Jahren wird die Therapie nicht empfohlen.
  Rezepte mit diesen Verschreibungen sind für Frauen im gebärfähigen Alter bis zu 6 

Tagen nach ihrer Ausstellung, also 7 Tage, gültig.

GUT ZU WISSEN
Die Retinoide Isotretinoin, Alitretinoin und Acitretin werden oral zur Behandlung 
von schweren Hauterkrankungen angewendet. Sie sind hoch teratogen und dür-
fen nicht in der Schwangerschaft (Gefahr von Missbildungen und Frühgeburt) 
angewendet werden.
Bei Frauen im gebärfähigen Alter darf der Arzt Arzneimittel mit diesen Wirkstoffen 
nur im Zusammenhang mit Schwangerschaftsverhütungsmaßnahmen auf einem 
GKV- oder Privatrezept verschreiben.
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  ○○ Abb. 1.6  Das T-Rezept (Beispiel)
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1.4.8   Betäubungsmittelrezept
Ein Betäubungsmittelrezept (BtM-Rezept, ○○ Abb. 4.5, ▸▸ Kap. 4.7.8) ist ein amtliches For-
mular mit gelbem Deckblatt und wird benötigt, um Betäubungsmittel zu verschreiben. 
Hierzu sind die Bestimmungen der Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung 
(BtMVV)zu beachten. Die Rezepte, die nur 7 Tage nach Ausstellungsdatum (also insge-
samt 8 Tage) lang gültig sind, sind mit einer Seriennummer versehen und werden in drei-
facher Ausfertigung (Original und 2 Durchschriften) erstellt. Dabei verbleibt ein Teil zur 
Dokumentation beim Arzt, während der Patient die 2 anderen Teile in der Apotheke vor-
legt. Ein Teil wird von der Apotheke 3 Jahre zu Dokumentationszwecken aufbewahrt und 
der andere Teil (das Deckblatt) dient zur Abrechnung mit der jeweiligen Krankenkasse.

„Bei der Abgabe eines Betäubungsmittels, dessen Verbleib nach § 1 Abs. 3 der Betäu-
bungsmittel-Verschreibungsverordnung nachzuweisen ist, sowie bei der Abgabe von Arz-
neimitteln nach § 3a der Arzneimittelverschreibungsverordnung können die Apotheken 
einen zusätzlichen Betrag von 4,26 € einschließlich Umsatzsteuer berechnen.“ Arzneimit-
telpreisverordnung (§ 7 AMPreisV § 7, ▸▸ Kap. 1.5.3).

Hinweis: Näheres zur Abgabe von Betäubungsmitteln, Betäubungsmittel-Verschrei-
bungsverordnung und Betäubungsmittelrezept finden Sie im ▸▸ Kap. 4.7.

1.4.9   Ausländische Rezepte
Ärztliche und zahnärztliche Verschreibungen aus Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union (EU), den Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum (EWR) und aus der Schweiz dürfen von deutschen Apotheken beliefert werden. Sie 

BERATUNGSTIPP
Bei der Beratung von Patienten in den Apotheken, die ein Isotretinoin-, Alitre-
tinoin- oder Acitretin-Rezept vorlegen, sollten folgende Hinweise beachtet 
werden:
  Sonnenlicht und UV-Strahlen meiden, eventuell Sonnenschutz empfehlen,
  Vorsicht beim Führen eines Fahrzeugs und Bedienen von Maschinen (Vermin-

derung des Nachtsehens möglich),
  kein Blut spenden während und bis zu 1 Monat nach Ende der Behandlung,
  Arzneimittel sicher aufbewahren und nicht an andere Personen weitergeben,
  übrig gebliebene Kapseln zur Entsorgung in die Apotheke zurückbringen,
  Vitamin A als Nahrungsergänzung vermeiden,
  Wechselwirkungen beachten: z. B. mit Levonorgestrel oder Tetracyclinen.

MERKE
Privatpatienten bezahlen die gesamte Rezeptsumme und erhalten das Deck-
blatt quittiert zur Abrechnung mit ihrer privaten Krankenkasse.
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müssen aber den Vorgaben des § 2 der Arzneimittelverschreibungsverordnung (▸▸ Kap. 2.1.2) 
entsprechen.

  Ausländische Verschreibungen sind in der Apotheke wie Privatrezepte zu behandeln.
  Für Verordnungen von Thalidomid, Lenalidomid und Pomalidomid gilt diese Rege-

lung nicht. T-Substanzen dürfen nur auf nur auf dem zweiteiligen amtlichen T Rezept-
Formular (▸▸ Kap. 1.4.6) verschrieben werden.
  Auch für Betäubungsmittel gilt diese Regelung nicht. Betäubungsmittel dürfen nur auf 

das in Deutschland vorgeschriebene 3-teilige Rezeptformular (BtM-Rezept) abgege-
ben werden (○○ Abb. 4.5, ▸▸ Kap. 4.7.8).

Gegenseitige Anerkennung von Rezepten in Europa

EU- und EWR-Staaten
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, 
Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slo-
wenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern (Stand 2021)

Weitere EWR-Staaten
Island, Liechtenstein, Norwegen

Sondervertrag
Schweiz

Voraussetzung für die Abgabe eines Arzneimittels auf eine ausländische Verschreibung 
ist, dass sich die Apotheke von der Gültigkeit und der Echtheit des Rezepts überzeugt hat. 
Bei bestehenden Zweifeln oder Unklarheiten ist eine Abgabe zu verweigern.

MERKE
Voraussetzung für die Abgabe eines Arzneimittels auf eine ausländische Ver-
schreibung ist, dass sich die Apotheke von der Gültigkeit und der Echtheit des 
Rezepts überzeugt hat. Bei bestehenden Zweifeln oder Unklarheiten ist eine 
Abgabe zu verweigern und gegebenenfalls an einen Arzt in innerhalb Deutsch-
lands zu verweisen.
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1.4.10   E-Rezept
Die sogenannte Telematik-Infrastruktur (TI) soll künftig für das neue elektronische 
Rezept (E-Rezept) den Leistungserbringern (Arzt, Apotheker), den Krankenkassen und 
den Patienten dienen. Die Grundlagen für die Einführung der TI sind in § 291 SGB V 
geregelt.

Umgesetzt wird die TI von der gematik GmbH, einem Zusammenschluss aus GKV-
Spitzenverband, Organisationen der Krankenhäuser, den Ärzten und Zahnärzten sowie 
dem Deutschen Apotheker Verband (DAV).

Ab 2022 wird das rosa Papierrezept abgelöst durch die elektronische Variante – das 
E-Rezept. Rechtliche Grundlage ist das Patientendatenschutzgesetz (PDSG). Künftig wer-
den ärztliche Verordnungen von Rx-Arzneimitteln, aber später auch von apotheken-
pflichtigen Arzneimitteln sowie von Hilfsmitteln, digital erfolgen.

In der Arztpraxis wird ein E-Rezept ausgestellt und verschlüsselt auf einem zentralen 
Speicher („Fachdienst E-Rezept“) abgelegt. Der Patient kann sich das Rezept mit der 
E-Rezept-App auf seinem Smartphone ansehen und in der Apotheke seiner Wahl die Ver-
fügbarkeit des verschriebenen Arzneimittels überprüfen. In der Apotheke wird der zwei-
dimensionale 2D-Code (Token) vom Smartphone des Patienten gescannt und die Rezept-
daten aus dem zentralen Speicher über einen sicheren Zugang von der Apotheke abgeru-
fen.

Alternativ kann der Patient den Token (Zugriffsschlüssel) auch vorab an die Apotheke 
übermitteln, um das Rezept einzulösen. Die Auslieferung erfolgt dann durch den Boten-
dienst der Apotheke oder durch Arzneimittelversand.

MERKE
Rezepte über verschreibungspflichtige Arzneimittel von Ärzten aus Drittstaaten 
(Nicht-EU/EWR-Staaten) dürfen nicht beliefert werden, da sie in Deutschland 
nicht gültig sind.
Darunter fallen beispielsweise Rezepte aus der Türkei, Ukraine, Serbien oder 
auch den USA. Ebenso sind Verschreibungen von ausländischen Tierärzten in 
Deutschland nicht gültig. Patienten oder Tierhalter müssen sich gegebenenfalls 
an einen Arzt, Zahnarzt oder Tierarzt vor Ort wenden.

GUT ZU WISSEN
Zugriff auf die sensiblen Patientendaten haben nur sogenannte berechtigte Perso-
nen über ein Zwei-Schlüssel-Prinzip. Einen dieser Schlüssel hat der Patient in 
Form seiner elektronischen Gesundheitskarte. Apotheker legitimieren sich – wie 
die Ärzte – über den Heilberufsausweis und zusätzlich über die Institutionenkarte 
(SMC-B – Security Module Card Typ-B) ihrer Apotheke.
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Die ABDA äußerte seinerzeit erhebliche Bedenken hinsichtlich einer Weitergabe von 
E-Rezept-Daten oder Token an Drittanbieter außerhalb der Telematikinfrastruktur 
(Zuweisungs- und Makelverbot für E-Rezepte). Vor der Belieferung eines E-Rezeptes 
sollte weder die Weitergabe der Zugriffsberechtigung noch der Rezeptdaten zulässig sein. 
Das BMG wird im § 360 Abs. 5 Satz 2 PDSG ermächtigt, dazu eine Rechtverordnung zu 
erstellen, welche die Schnittstellen im E-Rezept-System und deren Nutzung durch Dritt-
anbieter, wie beispielsweise ausländische Online-Apotheken, regelt. Bitte informieren Sie 
sich über den aktuellen Stand!

  Das E-Rezept wird vom Arzt digital erstellt und elektronisch signiert.
  Betroffen sind vorerst die Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen (GKV), die pri-

vaten Krankenkassen sollen folgen.
  Der Zugang zum E-Rezept erfolgt über einen zweidimensionalen QR-Code entweder 

digital oder per Ausdruck.
  Das so ausgestellte E-Rezept kann in jeder Apotheke eingelöst werden.
  Verwandte oder Freunde können das Rezept ebenfalls einlösen und die Medikamente 

abholen.

DEFINITION
Der Token stellt die Zugriffsberechtigung für das im zentralen Fachdienst E-Rezept 
hinterlegte digitale Rezept dar. Er ist sowohl als zweidimensionaler DataMatrix-
Code auf dem Ausdruck des E-Rezeptes als auch in der E-Rezept-App zu finden.

MERKE
Ziel des E-Rezepts soll die Verbesserung der Abläufe bei der Arzneimittelversor-
gung, die Förderung der Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) und die Erspar-
nis von Zeit und Wegen sein (○○ Abb. 1.7, □□ Tab. 1.2).

  ○○ Abb. 1.7  Schematischer Ablauf beim E-Rezept. Das vom Arzt ausgestellte Rezept wird auf 
einem zentralen Server der Telematikinfrastruktur hinterlegt. 
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  Der gesamte Ablauf wird durch die E-Rezept-App organisiert.
  Die Rezeptdaten sind über den QR-Code zugänglich und können nur vom Patienten 

selbst (in der E-Rezept-App) und autorisierten Apotheken in deren System eingesehen 
werden.

Die Verordnung wird für den Patienten in der E-Rezept-App detailliert dargestellt. Er kann 
in bis zu drei Apotheken gleichzeitig über die App unverbindlich anfragen, ob die verord-
neten Arzneimittel verfügbar sind. Die Apotheke meldet das Ergebnis dieser Anfrage in 
die E-Rezept-App zurück und hat dabei die Möglichkeit, einen eventuellen Austausch z. B. 
aufgrund von Rabattverträgen und Abhol- oder Liefermöglichkeiten mitzuteilen.

MERKE
Das Rezept ist keiner konkreten Apotheke zugewiesen, die freie Apothekenwahl 
besteht weiter. Anschließend kann der Patient das Rezept der Apotheke seiner 
Wahl verbindlich zuweisen.

  □□ Tab. 1.2  Abläufe bei der Arzneimittelversorgung über das E-Rezept

Auf einen Blick

Arzt: Ausstellung des 
E-Rezepts

Der Arzt stellt wie bisher eine Verschreibung aus, der Patient 
erhält den Zugang zum Rezept in Form eines QR-Codes. Der 
Patient entscheidet, ob der QR-Code digital an seine E-Rezept-
App übermittelt wird (online) oder ob ein Ausdruck des Codes 
bevorzugt wird (offline). In beiden Fällen kann in der Apotheke 
das Rezept eingesehen und abgegeben werden.

Apotheke: Erhalt des 
E-Rezepts

Ist das E-Rezept auf dem Smartphone des Patienten gespei-
chert, kann er die Informationen über die App elektronisch 
einer lokalen (oder einer Online-Apotheke) seiner Wahl zu 
übermitteln. Die Apotheke kann so direkt die Verfügbarkeit 
prüfen und über die E-Rezept-App Auskunft geben, wann das 
gewünschte Medikament zur Abholung, Lieferung durch Boten 
oder zum Versand zur Verfügung steht.

Patient: Einlösen des 
E-Rezepts

Wenn der Patient die Entscheidung über die Apotheke getroffen 
hat, kann er den QR-Code über die App der Apotheke verbind-
lich zuweisen und die Medikamente reservieren lassen. Er zeigt 
in der Apotheke seinen QR-Code in Papierform oder in der 
E-Rezept-App vor. Die Apotheke scannt die Daten ein und gibt 
ihm die gewünschten Medikamente ab.



Abgabe von Arzneimitteln und  Ausführung ärztlicher  Verordnungen28

Alternativ kann der Patient in der Apotheke den DataMatrix-Code (Token) direkt vom 
Bildschirm seines Smartphones abscannen lassen. Erst jetzt ist die Apotheke im Besitz der 
erforderlichen Zugriffsberechtigung für den zentralen Rezeptserver.

Auf Wunsch des Patienten kann der Arzt das E-Rezept auch als Ausdruck ausstellen, der 
folgende Angaben, zum Teil codiert, enthält:
  Patienten- und Arztdaten,
  verordnete Arzneimittel,
  Gültigkeitszeitraum der Verordnung,
  Krankenkasse und Zuzahlungsstatus,
  Dosierungsangaben und Einnahmehinweise.

Der „Sammelcode“ (auf dem E-Rezept oben rechts) ist der größte Barcode, in dem die 
einzelnen Verordnungen des Ausdrucks zusammengefasst sind. Er enthält die Zugangs-
berechtigung (Token) zum E-Rezept-Server („E-Rezept-Fachdienst“) und dem dort hin-
terlegten Rezept. Jedes verschriebene Arzneimittel ist zusätzlich in Klartext und weiteren 
Barcodes aufgedruckt. Es sind maximal drei Medikamente verschreibbar und es können 
auch einzelne Medikamente beliefert werden. Der kleinste QR-Code unten rechts ermög-
licht dem Patienten den Download der E-Rezept-App auf sein Smartphone (○○ Abb. 1.8).

MERKE
Aut-idem-Felder sind auf dem E-Rezept-Ausdruck nicht vorgesehen 
(○○ Abb. 1.8). Wenn der Austausch eines Arzneimittels verhindert werden soll, 
ist diese Information im E-Rezept digital gespeichert.

  ○○ Abb. 1.8  Muster eines E-Rezepts
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1.5   Berechnung von Arzneimittelpreisen

Die Bildung von Arzneimittelpreisen ist abhängig davon, ob der Arzt ein verschreibungs-
pflichtiges Rx-Arzneimittel verordnet hat oder ob dem Patienten im Rahmen der Selbst-
medikation ein nichtverschreibungspflichtiges OTC-Arzneimittel in der Apotheke abge-
geben wird.

Die Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV, ▸▸ Kap. 1.5.1) regelt die Preisbildung bei ver-
schreibungspflichtigen Arzneimitteln. Der Umsatz der Apotheken kommt zu einem sehr 
großen Teil aus der Abgabe verschreibungspflichtiger Arzneimittel durch ärztliche Ver-
schreibungen. Da die Apotheken zusätzlich eine Vielzahl von Leistungen, für die es gar 
kein oder nur ein eingeschränktes Honorar gibt, durchführen, dienen die Festpreise auch 
zur Finanzierung dieser Leistungen. Neben der pharmazeutischen Betreuung gehört dazu 
auch die Arzneimittelversorgung im Nacht- und Notdienst.

Seit dem GKV-Modernisierungsgesetz im Jahr 2004 sind rezeptfreie, apothekenpflich-
tige Arzneimittel mit wenigen Ausnahmen von der Erstattung durch die Gesetzliche Kran-
kenversicherung (GKV) ausgeschlossen und unterliegen auch nicht mehr der Arzneimit-

MERKE
Eine nochmalige Nutzung des E-Rezept-Ausdrucks ist nicht möglich, da die 
Apotheke die Abgabe der Arzneimittel dem zentralen Server mitteilt.
Sobald ein E-Rezept auf dem zentralen E-Rezept-Fachdienst-Server hinterlegt 
wurde, wird es nach 100 Tagen gelöscht. Es ist dabei unwesentlich, ob es in 
der Apotheke eingelöst wurde oder nicht. Der Ausdruck des E-Rezeptes muss in 
der Apotheke nicht aufbewahrt oder dokumentiert werden, sondern kann dem 
Patienten wieder mitgegeben oder vernichtet werden.

NOCH MEHR INFOS
Das Wichtigste rund ums E-Rezept. 

MERKE
Bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln sind die Preise staatlich festgesetzt 
(Festpreise), bei rezeptfreien Arzneimitteln gilt die freie Preisbildung durch 
jede Apotheke und kann sich an den unverbindlichen Verkaufspreisen (UVP) 
orientieren. Für Rezepturarzneimittel gibt es besondere Vorschriften, die davon 
abhängen, ob ein unverarbeiteter Stoff oder eine hergestellte Rezeptur abge-
geben wird.



Abgabe von Arzneimitteln und  Ausführung ärztlicher  Verordnungen30

telpreisverordnung. Jede Apotheke kann ihren eigenen Apothekenverkaufspreis (AVK) 
sowohl für apothekenpflichtige als auch für freiverkäufliche OTC-Arzneimittel festsetzen, 
wobei der Hersteller eine unverbindliche Preisempfehlung geben kann.

Hinweis: In der Apothekenpraxis treten Sonderfälle dieser prinzipiellen Preisbildungen 
auf, die beachtet und gesondert behandelt werden müssen:

Praxisbeispiel

Sonderfall 1
Ein nicht verschreibungspflichtiges Arzneimittel kann im Ausnahmefall vom 
Arzt auf einem rosa Rezept zulasten der GKV verordnet werden. 
Für Kinder ist dies bis zum 12. Geburtstag sowie für Jugendliche mit Entwick-
lungsstörungen bis zum 18. Geburtstag möglich. 
Bei Erwachsenen ist diese Möglichkeit nur im Rahmen der „OTC-Ausnahme-
liste“ (Anlage 1 der Arzneimittelrichtlinie, derzeit 46 Ausnahmen) des Gemein-
samen Bundesausschusses (G-BA) vorgesehen, wobei es um die Behandlung 
schwerwiegender Erkrankungen geht.
In diesen Fällen gilt die Arzneimittelpreisverordnung in der (alten) Fassung 
vom 31. Dezember 2003 mit prozentualen Aufschlägen weiter. Den Abgabe-
preis des Herstellers entnimmt die Apotheke ihrer Warenbewirtschaftungs-
Software („Lauer-Taxe“) zur Abrechnung mit der GKV. Beispiele sind:
  Acetylsalicylsäure (bis 300 mg/Dosiseinheit) als Thrombozyten-Aggregations-

hemmer bei koronarer Herzkrankheit und in der Nachsorge von Herzinfarkt und 
Schlaganfall sowie nach arteriellen Eingriffen,

  Antimykotika nur zur Behandlung von Pilzinfektionen im Mund- und Rachen-
raum,

  Iodid nur zur Behandlung von Schilddrüsenerkrankungen.

Sonderfall 2
Die gesetzlichen Krankenkassen (GKV) bezahlen verschreibungspflichtige emp-
fängnisverhütende Mittel, allerdings nur bis zum 22. Geburtstag. Danach 
müssen diese Mittel trotz Verschreibungspflicht, wie alle nicht verschreibungs-
pflichtigen Arzneimittel, selbst bezahlt werden. 
Aufgrund der Entlassung der „Pille danach“ (▸▸ Kap. 1.6.1) aus der Verschrei-
bungspflicht, haben seit 2015 Versicherte bis zum 20. Geburtstag auch 
Anspruch auf die Versorgung mit den nichtverschreibungspflichtigen Notfall-
kontrazeptiva, soweit diese vom Arzt verschrieben worden sind:
  orale Kontrazeptiva („Pille“), Dreimonatsspritze,
  Hormonspirale, Vaginalring, Verhütungspflaster,
  „Pille danach“ zur Notfallkontrazeption (Levonorgestrel, Ulipristalacetat).
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1.5.1   Arzneimittelpreisverordnung
Die Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV) ist eine Bundesverordnung auf der Grund-
lage des Arzneimittelgesetzes (AMG). Sie regelt im Geltungsbereich der Bundesrepublik 
Deutschland die im § 1 genannten Anwendungsbereiche.

Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV) § 1 (Auszug)
(1) Für Arzneimittel, die im Voraus hergestellt und in einer zur Abgabe an den Ver-
braucher bestimmten Packung in den Verkehr gebracht werden (Fertigarzneimittel) 
und deren Abgabe nach § 43 Abs. 1 des Arzneimittelgesetzes den Apotheken vorbehal-
ten ist, werden durch diese Verordnung festgelegt
1. die Preisspannen des Großhandels bei der Abgabe im Wiederverkauf an Apothe-

ken oder Tierärzte (§ 2),
2. die Preisspannen sowie die Preise für besondere Leistungen der Apotheken bei der 

Abgabe im Wiederverkauf (§§ 3, 6 und 7),
3. die Preisspannen der Tierärzte bei der Abgabe im Wiederverkauf an Tierhalter 

(§ 10).
(2) Für Arzneimittel, die in Apotheken oder von Tierärzten hergestellt werden und 
deren Abgabe nach § 43 Abs. 1 und 3 des Arzneimittelgesetzes den Apotheken vorbe-
halten ist, werden durch diese Verordnung festgelegt
1. die Preisspannen sowie die Preise für besondere Leistungen der Apotheken (§§ 4 

bis 7),
2. die Preisspannen der Tierärzte (§ 10).
(3) Ausgenommen sind die Preisspannen und Preise der Apotheken, wenn es sich um 
eine Abgabe handelt
1. durch Krankenhausapotheken, soweit es sich nicht um die Abgabe von parentera-

len Zubereitungen aus Fertigarzneimitteln in der Onkologie zur ambulanten Ver-
sorgung handelt, […].

(4) Ausgenommen sind die Preisspannen und Preise von nicht verschreibungspflichti-
gen Arzneimitteln.

Die Preisbildung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, die ausschließlich in Apo-
theken abgegeben werde dürfen, ist in der AMPreisV geregelt. Sie legt auf der Grundlage 
des Herstellerpreises bestimmte Zuschläge fest, mit denen die Leistungen des pharmazeu-
tischen Großhandels und der Apotheken vergütet werden. Diese Zuschläge werden auf 
den Abgabepreis des Herstellers erhoben, die Preisbildung des Herstellers ist frei kalku-
lierbar.

DEFINITION
Apothekenpflichtige Arzneimittel sind nur in Apotheken erhältlich. Sie können 
rezeptfrei (OTC) oder verschreibungspflichtig (Rx) sein. Die verschreibungspflichti-
gen Arzneimittel unterliegen der AMPreisV, die rezeptfreien sind seit 2004 von 
jeder Apotheke frei kalkulierbar.
Freiverkäufliche Arzneimittel sind von der Apothekenpflicht ausgenommen und 
auch außerhalb der Apotheke erhältlich (Drogerie, Supermarkt). Die Preise sind 
schon immer von jeder Apotheke frei kalkulierbar.
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Hinweis: In den Fällen, in denen Non-Rx-Arzneimittel von der Krankenkasse erstattet 
werden, gelten die Zuschläge der AMPreisV von 2013 (Praxisbeispiel ▸▸ Kap. 1.5).

„Stoffe“ (und Hilfsstoffe), „Zubereitungen aus Stoffen“ und „Fertigarzneimittel“ werden 
nach der AMPreisV mithilfe der Hilfstaxe berechnet (▸▸ Kap. 1.5.2). Für die Berechnung 
der „Hilfsmittel“ ist die AMPreisV nicht zuständig (▸▸ Kap. 1.5.7).

1.5.2   Hilfstaxe für Apotheken
Die „Hilfstaxe für Apotheken“ beruht auf einem Vertrag zwischen dem GKV-Spitzenver-
band und dem Deutschen Apothekerverband e. V. (DAV). Darin sind die Einkaufspreise 
vereinbart, die für die Preisbildung bei der (unverarbeiteten) Abgabe von Stoffen und bei 
Abgabe von verarbeiteten Stoffen (Rezepturen) als Berechnungsgrundlage dienen.

In den verschiedenen Anlagen der Hilfstaxe (□□ Tab. 1.6, ▸▸ Kap. 1.5.6), die regelmäßig 
aktualisiert werden, lassen sich die Einzelpreise für Stoffe (Anlage 1) und Gefäße (Anlage 
2), aber auch für spezielle Rezepturen (zum Beispiel in der Substitutionstherapie) finden. 

GUT ZU WISSEN
Auch beim Abfüllen von unverarbeiteten Stoffen (▸▸ Kap. 1.5.4) und von Zuberei-
tungen aus Stoffen (▸▸ Kap. 1.5.5) wird die AMPreisV zur Preisberechnung herange-
zogen.
Darüber hinaus finden sich in der AMPreisV (▸▸ Kap. 1.5.3):
  Angaben zur Notdienstgebühr (§ 6 AMPreisV),
  BtM-Gebühr sowie T-Rezept-Gebühr (§ 7 AMPreisV),
  Sonderbeschaffungskosten (§ 8 AMPreisV) und
  Informationen, welche Angaben hinsichtlich des Preises auf dem Rezept zu 

vermerken sind (§ 9 AMPreisV).

  □□ Tab. 1.3  In der Arzneimittelpreisverordnung verwendete Begriffe

Auf einen Blick

Stoff Arzneistoff, 
Wirkstoff

Paracetamol, verdünnter Weingeist, Kamil-
lenblüten, Basiscreme DAC

Hilfsstoff(e) Adjuvans 
 (Adjuvanzien)

Konservierung, Isotonisierung, Antioxidans, 
Lösungsmittel, Geschmacksverbesserung

Zubereitung Stoffmischung Rezeptur, Defektur, Zytostatikainfusionen

Fertigarzneimittel FAM, Arznei, 
Medikament

Im Voraus hergestellt, abgabefertig verpackt, 
z. B. Aspirin® Tabletten, Bepanthen® Salbe

Hilfsmittel Ersetzen, ergän-
zen oder erleich-
tern Körperfunk-
tionen

Inkontinenzprodukte, Bandagen, Kompres-
sionsstrümpfe, Inhalations- und Atemthera-
piegeräte, Applikationshilfen zur Verabrei-
chung von Arzneimitteln
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Meistens sind die Preise der Anlagen der Hilfstaxe im Rezepturprogramm der Apotheke 
hinterlegt und Stoffe und Zubereitungen können so direkt berechnet werden.

Diese Preise sind bindend und damit unabhängig vom tatsächlichen Einkaufspreis der 
herstellenden Apotheke. Grundlage dieser Preise sind die Durchschnittspreise verschie-
dener Lieferanten. Preise, die nicht aufgeführt sind, können mit dem eigenen Einkaufs-
preis taxiert werden.

1.5.3   Preisberechnung von Fertigarzneimitteln

Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV) § 3 Abs. 1 (Auszug)
Bei der Abgabe von Fertigarzneimitteln, die zur Anwendung bei Menschen bestimmt 
sind, durch die Apotheken sind zur Berechnung des Apothekenabgabepreises ein Fest-
zuschlag von 3 % zuzüglich 8,35 € zuzüglich 21 Cent zur Förderung der Sicherstellung 
des Notdiensts sowie die Umsatzsteuer zu erheben. […]

Ein pharmazeutischer Hersteller kann die Verkaufspreise für seine Arzneimittel frei fest-
legen. Der pharmazeutische Großhandel und die Apotheken erheben auf ihre jeweiligen 
Einkaufspreise Zuschläge nach der Arzneimittelpreisverordnung. Grundlage für die 
Zuschläge ist der einheitliche Abgabepreis des Herstellers.
  Der pharmazeutische Großhandel erhält einen prozentualen Aufschlag von maximal 

3,15 % je Packung, höchstens jedoch 37,80 € zuzüglich eines Festzuschlages je Packung 
von 70 Cent, um die Beschaffung, Bevorratung und Verteilung von Arzneimitteln von 
den Herstellern an die Apotheken zu vergüten.

DEFINITION
„Taxieren“ beschreibt den Vorgang der Berechnung des Apothekenverkaufspreises 
sowohl bei Fertigarzneimitteln als auch vor allem bei Rezepturen unter Berück-
sichtigung der Arzneimittelpreisverordnung und der Hilfstaxe für Apotheken. Bei-
spiel: In ○○ Abb. 1.10 wird eine Rezeptur taxiert und damit die zu erbringende Leis-
tung der Krankenkasse errechnet.
„Retaxieren“ Eine Retaxierung oder Retaxation durch die Krankenkasse bedeutet 
dagegen, dass die Erstattung eines Arzneimittels, das die Apotheke bereits an den 
Patienten abgegeben hat, meist aus formalen Gründen von der GKV-Kasse verwei-
gert wird („Nulltaxation“), wenn beispielsweise
  Rabattverträge nicht beachtet wurden (▸▸ Kap. 2.2),
  die Unterschrift des Arztes oder vollständige Arztangaben (z. B. Vorname) fehlen 

(▸▸ Kap. 2.1.1),
  das „A“ auf einem Betäubungsmittelrezept fehlt (▸▸ Kap. 4.7.8 ),
  die Gültigkeit oder Erstattungsfähigkeit von Rezepten überschritten wurde 

(▸▸ Kap. 2.1.1),
  oder es sich um eine Rezeptfälschung handelt, die die Apotheke hätte erken-

nen müssen (▸▸ Kap. 9.4.1, ○○ Abb. 9.8).
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  Der Zuschlag, den die Apotheken auf verschreibungspflichtige Arzneimittel erheben 
dürfen, beträgt 3 % des Apothekeneinkaufspreises. Hinzu kommt ein fester Betrag von 
8,35 € je Packung sowie 21 Cent zur Förderung der Sicherstellung des Notdiensts.
  Aus diesem Grund hat ein bestimmtes rezeptpflichtiges Fertigarzneimittel in allen 

deutschen Apotheken den gleichen Festpreis.

Hinweis: Bei der Verschreibung von Fertigarzneimitteln auf einem GKV-Rezept ermäßigt 
sich der Apothekenverkaufspreis für die gesetzlichen Krankenkassen durch den GKV-
Rabatt um 1,77 € pro verschriebenem Fertigarzneimittel.

Voraussetzung für den Anspruch auf den Apothekenabschlag ist, dass die Krankenkasse 
innerhalb von 10 Tagen mit der Apotheke das Rezept abgerechnet hat. Insoweit hat der 
GKV-Rabatt auch eine Skontofunktion und hält die gesetzlichen Krankenkassen zum 
schnellen Ausgleich der von der Apotheke eingereichten Rezepte an.

Der prozentuale Festzuschlag von 3 % wird als Entgelt für die Kosten der Vorratshal-
tung in der Warenbewirtschaftung der Apotheke angesehen. Der Festzuschlag von 8,35 € 
gilt als Honorar für die Beratung in der Apotheke bei der Abgabe des Arzneimittels.

Die 21 Cent pro Fertigarzneimittel dienen zur Förderung der Sicherstellung des Nacht- 
und Notdiensts. Der jährliche Gesamtbetrag wird im Notdienstfond des Deutschen Apo-
theker Verbandes (DAV) gesammelt und nachträglich an die Apotheken entsprechend 
der abgeleisteten Notdienste verteilt.

MERKE

Berechnung des Apothekenverkaufspreises (AVK) bei Rx-Fertigarzneimitteln
  Apothekeneinkaufspreis (AEK)

+ 3 % Festzuschlag
+ 8,35 € Festzuschlag
+ 0,21 € Festzuschlag zur Sicherstellung des Notdiensts

  19 % Mehrwertsteuer
  gegebenenfalls zusätzlich Sondergebühr(en) nach §§ 6–8 AMPreisV

GUT ZU WISSEN
Nach § 130 Sozialgesetzbuch 5. Buch (SGB V) erhalten die gesetzlichen Krankenkas-
sen (GKV) von den Apotheken einen festgelegten Rabatt auf den Apothekenver-
kaufspreis (AVK). Dieser gesetzliche Apothekenabschlag („GKV-Rabatt“) wird den 
Apotheken auf Kassenrezepten abgezogen und beträgt zurzeit:
  bei verschreibungspflichtigen Fertigarzneimitteln pro Packung 1,77 Euro,
  bei apothekenpflichtigen Fertigarzneimitteln auf Rezept pro Packung 5 % des 

AVK,
  bei Rezepturen pro Rezeptur 5 % des AVK.
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Die Notdienstpauschale (§ 6), die BtM-Gebühr sowie die T-Rezept-Gebühr nach § 3a 

AMVV (§ 7), Sonderbeschaffungskosten (§ 8) und Informationen über Angaben der Apo-
theke auf der Verschreibung (§ 9) finden sich ebenfalls in der AMPreisV.

Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV) § 6
Bei der Inanspruchnahme in der Zeit von 20 bis 6 Uhr, an Sonn- und Feiertagen sowie 
am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Werktag fällt, bis 6 Uhr und ab 14 Uhr 
können die Apotheken einen zusätzlichen Betrag von 2,50 Euro einschließlich Umsatz-
steuer berechnen.

Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV) § 7
Bei der Abgabe eines Betäubungsmittels, dessen Verbleib nach § 1 Abs. 3 der Betäu-
bungsmittel-Verschreibungsverordnung nachzuweisen ist, sowie bei der Abgabe von 
Arzneimitteln nach § 3a der Arzneimittelverschreibungsverordnung können die Apo-
theken einen zusätzlichen Betrag von 4,26 Euro einschließlich Umsatzsteuer berech-
nen.

Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV) § 8
Unvermeidbare Telegrammgebühren, Fernsprechgebühren, Porti, Zölle und andere 
Kosten der Beschaffung von Arzneimitteln, die üblicherweise weder in Apotheken noch 
im Großhandel vorrätig gehalten werden, können die Apotheken mit Zustimmung des 
Kostenträgers gesondert berechnen

Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV) § 9
Auf der Verschreibung sind von den Apotheken einzeln anzugeben
1. bei Fertigarzneimitteln der Apothekenabgabepreis, zusätzlich berechnete Beträge 

und die Summe der Einzelbeträge,
2. bei Arzneimitteln, die in Apotheken hergestellt werden, außerdem die Einzelbe-

träge des Apothekenabgabepreises,
3. bei einem Betrag nach § 6 auch die Zeit der Inanspruchnahme.

Bei der Abgabe bestimmter Arzneimittel sind bei der Berechnung Sonderkennzeichen 
(Sonder-Pharmazentralnummern) auf der Verschreibung einzutragen:

MERKE
Notdienstgebühr, BtM-Rezept-Gebühr und T-Rezept-Gebühr enthalten bereits 
die Mehrwertsteuer und sind dem Apothekenverkaufspreis nach der Mehr-
wertsteuer zusätzlich hinzuzufügen. 
Beim Taxieren muss dafür auf dem Rezept eine Sonder-PZN eingetragen wer-
den.
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1.5.4   Preisberechnung bei der Abgabe von Stoffen

Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV) § 4 Abs. 1
Bei der Abgabe eines Stoffes, der in Apotheken in unverändertem Zustand umgefüllt, 
abgefüllt, abgepackt oder gekennzeichnet wird, sind ein Festzuschlag von 100 Prozent 
(Spanne 50 Prozent) auf die Apothekeneinkaufspreise ohne Umsatzsteuer für Stoff und 
erforderliche Verpackung sowie die Umsatzsteuer zu erheben.

  □□ Tab. 1.4  Beispiele für Sonderkennzeichen (Sonder-PZN)

Sonderkennzeichen Anwendung

Sonder-PZN 02567024 
(□□ Tab. 2.2, ▸▸ Kap. 2.2)

Akutversorgung, Stückelung (z. B. 2 × 50 statt 100 Tabl.), 
ausgetauschte Rabatt- und Importarzneimittel, 
 Austausch im Notdienst oder bei pharmazeutischen 
Bedenken

Sonder-PZN 09999011 Abrechnung von Rezepturen

Sonder-PZN 02567001 Abrechnung von Betäubungsmitteln (Betäubungsmittel-
Gebühr)

Sonder-PZN 06460688 Abrechnung von Thalidomid u. a. (T-Rezept-Gebühr)

Sonder-PZN 02567018 Abrechnung im Nacht- und Notdienst (Noctu-Gebühr)

Sonder-PZN 02567107 Abrechnung von Levomethadon-Einzeldosen

Sonder-PZN 06460665 Abrechnung von Cannabis-Zubereitungen

Sonder-PZN 06460866 Abrechnung von Zytostatika-Zubereitungen

Sonder-PZN 06461127 Abrechnung von Teilmengen aus einer Fertigarzneimittel-
packung

Sonder-PZN 06461110 Abrechnung von Arzneimitteln im Wege des Botendiensts

Nähere Ausführungen z. B. unter www.deutschesapothekenportal.de

Lieschen Dermatis
2 x täglich zur Pflege
Hergestellt am:   30.04.2021
Verwendbar bis:   29.10.2021

Muster-Apotheke, Maria und Michael
Muster OHG, Verlagstr. 1, 13245
Musterstadt

Basiscreme DAC

100,00 g

Basiscreme DAC: Glycerolmonostearat 60,
Cetylalkohol, Mittelkettige Triglyceride, Weißes
Vaselin, Macrogol-20-glycerolmonostearat,
Propylenglykol, Demineralisiertes Wasser.

Dicht verschlossen und lichtgeschützt aufbewahren.            

  ○○ Abb. 1.9  Musteretikett für 100 g abgefüllte Basiscreme DAC
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Wird ein Arzneistoff (z. B. 50 g Ascorbinsäure) oder eine in der Hilfstaxe aufgelistete fer-
tige galenische Zubereitung (z. B. 100 g Kühlsalbe) umgefüllt, so ist auf den Einkaufspreis 
der abzugebenden Menge (nach Anlage 1 der Hilfstaxe) und auf die Verpackung (nach 
Anlage 2 der Hilfstaxe) jeweils ein Zuschlag von 100 % zu erheben (○○ Abb. 1.9).

Praxisbeispiel

Basiscreme DAC 100,0 (Abfüllen)
Basispreise gemäß Hilfstaxe: Basiscreme DAC 250 g 1,87 €, Kruke mit Deckel 
100 g 0,38 €
  Basiscreme DAC 100 g: 0,75 € + 100 % = 1,50 €
  Kruke mit Deckel 100 g: 0,38 € + 100 % = 0,76 €

Summe: 2,26
  19 % MWSt. = 0,43 €

Apothekenverkaufspreis: 2,69 €

MERKE

Taxierschritte beim Ab- und Umfüllen eines Stoffs
  Mengenanteiliger Apothekeneinkaufspreis (AEK)

+ 100 % Festzuschlag auf den Stoff
  Apothekeneinkaufspreis der Verpackung (AEK)

+ 100 % Festzuschlag auf die Verpackung
  19 % Mehrwertsteuer

GUT ZU WISSEN
Grundsätzlich gilt die AMPreisV nur für die Abgabe von verschreibungspflichtigen 
Stoffen und Rezepturen. 
Für die Abgabe von nicht verschreibungspflichtigen Stoffen bzw. Rezepturen müs-
sen die Vorgaben zur Preisbildung beachtet werden, die sich aus den jeweiligen 
Lieferverträgen mit den Krankenkassen ergeben.
Beispielsweise ist im Arzneiversorgungsvertrag mit den Ersatzkassen vereinbart:
„Nicht verschreibungspflichtige Rezepturen, die zulasten der Ersatzkasse abgege-
ben werden dürfen, sind entsprechend § 5 AMPreisV zu berechnen.“
Somit erfolgt die Taxierung wie bei verschreibungspflichtigen Stoffen und Rezeptu-
ren.
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1.5.5   Preisberechnung von Zubereitungen aus Stoffen

Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV) § 5 Abs. 1
Bei der Abgabe einer Zubereitung aus einem Stoff oder mehreren Stoffen, die in Apo-
theken angefertigt wird, sind:
1. ein Festzuschlag von 90 Prozent auf die Apothekeneinkaufspreise ohne Umsatz-

steuer für Stoffe und erforderliche Verpackung,
2. ein Rezepturzuschlag nach Abs. 3,
3. ein Festzuschlag von 8,35 Euro für Zubereitungen nach Abs. 3, die nicht Abs. 6 

unterfallen
sowie die Umsatzsteuer zu erheben.

Bei der Preisberechnung von Zubereitungen aus Stoffen (Rezepturen) wird auf den Ein-
kaufspreis der abzugebenden Mengen der Stoffe (nach Anlage 1 der Hilfstaxe) ein 
Zuschlag von 90 % erhoben.

Auch auf den Einkaufspreis der Verpackung wird (nach Anlage 2 der Hilfstaxe) dieser 
Zuschlag von 90 % erhoben.

Dazu kommen bei Zubereitungen aus Stoffen 2 weitere Zuschläge:
  der zutreffende Rezepturzuschlag nach § 5 Abs. 3 der AMPreisV (□□ Tab. 1.5) und
  der fixe Festzuschlag von 8,35 Euro, wenn die Rezeptur nicht unter Abs. 6 (z. B. Zytosta-

tikazubereitungen (90 €) oder Ernährungslösungen (83 €) usw. fällt.

Bei der Herstellung von Rezepturen darf immer nur ein Rezepturzuschlag taxiert werden 
(also nicht lösen und sterilisieren).

Wird die in § 5 Abs. 3 angegebene Menge oder Zahl überschritten, erhöht sich der 
Rezepturzuschlag um jeweils 50 %, z. B.
  Anfertigung von 500 g einer Teemischung: 5,25 € (3,50 € + 1,75 €),
  Anfertigung von 20 Zäpfchen: 12,00 € (8,00 € + 4,00 €),
  Anfertigung von 500 g einer Paste: 12,00 € (6,00 € + 3,00 € + 3,00 €).

MERKE
Hilfsstoffe, die aus galenischen Gründen für eine Rezeptur zusätzlich erforder-
lich sind, werden wie Arzneistoffe berechnet, auch wenn sie in der ärztlichen 
Verordnung nicht explizit aufgeführt sind. 
Bei Kleinstmengen kann der Mindestpreis von Stoffen (0,02 € inklusive 90 %) 
taxiert werden.
Hilfsstoffe können z. B. Konservierungsstoffe, Isotonisierungsmittel, Puffer oder 
Antioxidanzien sein.
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MERKE

Taxierschritte bei Rezepturzubereitungen
  Mengenanteiliger Apothekeneinkaufspreis (AEK)

+ 90 % Festzuschlag auf den Stoff
  Apothekeneinkaufspreis der Verpackung (AEK)

+ 90 % Festzuschlag auf die Verpackung
  Rezepturzuschlag („Arbeitspreis“)
  8,35 € Festzuschlag
  19 % Mehrwertsteuer

Bei Verschreibung von Rezepturen auf einem GKV-Rezept ermäßigt sich der 
Apothekenverkaufspreis für die gesetzlichen Krankenkassen durch den GKV-
Rabatt um 5 % (▸▸ Kap. 1.5.3).

  □□ Tab. 1.5  Rezepturzuschläge bei Rezepturen (nach § 5 Abs. 3 AMPreisV)

Nr. Art der Rezeptur Zuschlag

1. die Herstellung eines Arzneimittels durch Zubereitung aus einem Stoff 
oder mehreren Stoffen bis zur Grundmenge von 500 g,
die Anfertigung eines gemischten Tees, Herstellung einer Lösung ohne 
Anwendung von Wärme, Mischen von Flüssigkeiten bis zur Grundmenge 
von 300 g

3,50 Euro

2. die Anfertigung von Pudern, ungeteilten Pulvern, Salben, Pasten, Sus-
pensionen und Emulsionen bis zur Grundmenge von 200 g,
die Anfertigung von Lösungen unter Anwendung von Wärme, Mazera-
tionen, Aufgüssen und Abkochungen bis zur Grundmenge von 300 g

6,00 Euro

3. die Anfertigung von Pillen, Tabletten und Pastillen bis zur Grund-
menge von 50 Stück,
die Anfertigung von abgeteilten Pulvern, Zäpfchen, Vaginal-Kugeln 
und für das Füllen von Kapseln bis zur Grundmenge von 12 Stück,
die Anfertigung von Arzneimitteln mit Durchführung einer Sterilisation, 
Sterilfiltration oder aseptischen Zubereitung bis zur Grundmenge von 
300 g,
das Zuschmelzen von Ampullen bis zur Grundmenge von 6 Stück

8,00 Euro

Für jede über die Grundmenge hinausgehende kleinere bis gleich große Menge erhöht 
sich der Rezepturzuschlag um jeweils 50 %.


